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1. DARSTELLUNG DES VORHABENS 

1.1. Planerische Beschreibung 

1.1.1. Art und Umfang der Baumaßnahme, Träger der Baulast, 
Vorhabensträger 

Die Baumaßnahme „B 462 Tunnel Gernsbach, Nachrüstung von Rettungswegen“ beinhaltet 

die Rettungsstollen einschließlich Notausgänge am vorhandenen Straßentunnel und deren 

anschließende Rettungstreppenhäuser sowie die Erschließung der Treppenhäuser 

einschließlich der Einpassung in den Bestand des 1997 dem Verkehr übergebenen 

Straßentunnels. Der vorliegende Entwurf umfasst die vier zusätzlichen begehbaren 

Rettungswege sowie die hierfür erforderlichen vier Rettungstreppenhäusern. Zusätzlich 

werden, wo möglich, entsprechende Flächen zum Aufstellen von Wartungsfahrzeugen und 

auch ggf. Rettungsfahrzeugen vorgesehen. 

 

 

1.1.2. Lage im Territorium (kreisfreie Städte, Landkreise, 
Verwaltungsgemeinschaften, Gemeinden) 

Der Tunnel Gernsbach befindet sich als innerstädtischer Entlastungstunnel auf seiner 

gesamten Länge im Bereich der Stadt Gernsbach. 

Die Stadt Gernsbach ist das historische Zentrum des unteren Murgtals im Landkreis Rastatt. 

Sie bildet mit Gaggenau einen Mittelbereich der Region Mittlerer Oberrhein. Der staatlich 

anerkannte Luftkurort mit historischer Altstadt ist Portalgemeinde des Naturparks 

Schwarzwald Mitte/Nord. 

 

 

1.1.3. Lage im vorhandenen bzw. geplanten Straßennetz 

Die Bundesstraße 462 verbindet den Kreis Rastatt an der A 5 über den Schwarzwald mit 

dem Kreis Rottweil an der A 81 und ist somit eine wichtige Nord-Süd-Verbindung zwischen 

dem Rheintal bei Rastatt und dem nördlichen und mittleren Schwarzwald. 

 

 

1.1.4. Definition und Darstellung der Untersuchungsräume UVS und 
Verkehr; Darstellung des Planungsraumes 

Der Planungsraum erstreckt sich über den gesamten Bereich des vorhandenen 

Straßentunnels im Ortsbereich von Gernsbach. Dabei wurde ein Korridor von 

unterschiedlicher Breite berücksichtigt, der sich aus der Topographie und der Bebauung 

ergibt. Die mittlere Breite beträgt ca. 100m. 
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1.1.5. Bestandteil von Bedarfs- und Ausbauplanungen 

Entfällt, da es sich um die Nachrüstung von Rettungswegen an einem bestehenden Straßen-

tunnel handelt. 

 

 

1.1.6. Straßenkategorie nach RIN 

Entfällt, da es sich um die Nachrüstung von Rettungswegen an einem bestehenden Straßen-

tunnel handelt. Die Bundesstraße 462 kann jedoch in die Kategorie VS III oder HS III nach 

den „Richtlinien zur integrierten Netzgestaltung“ (RIN) eingestuft werden. 

 

 

1.1.7. Ggf. vorgesehene Beschränkung des Gemeingebrauchs 

Entfällt, da es sich um die Nachrüstung von Rettungswegen an einem bestehenden Straßen-

tunnel handelt. 

 

 

1.2. Straßenbauliche Beschreibung 

1.2.1. Länge 

Entfällt, da es sich um die Nachrüstung von Rettungswegen an einem bestehenden 

Straßentunnel handelt. Der bestehende Straßentunnel hat eine Länge von 1.527 m. 

 

 

1.2.2. Angestrebte Entwurfs- und Betriebsmerkmale 

Entfällt, da es sich um die Nachrüstung von Rettungswegen an einem bestehenden Straßen-

tunnel handelt. 

Die Rettungsstollen werden begehbar ausgebildet, die lichten Maße betragen 2,25 m x 

2,25 m. 
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2. BEGRÜNDUNG DES VORHABENS 

2.1. Ziel und Vorgeschichte der Planung 

Zur Verkehrsentlastung von Gernsbach wurde Mitte der 90-er Jahre der 1.572 m lange 

Straßentunnel, der im Gegenverkehr betrieben wird, gebaut und im Jahr 1997 dem Verkehr 

übergeben. 

Der Tunnel besitzt derzeit einen Notausgang bei Tunnel-km 1+062,75 am Betriebsgebäude. 

 

Die bauliche und betriebstechnische Ausrüstung wurde nach der damals gültigen Richtlinie 

für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln, der RABT 1994, ausgeführt. 

Vor dem Hintergrund schwerer Brandunglücke im benachbarten Ausland, realer 

Brandversuche und der Auswertung von Brandereignissen erfolgte eine Neufassung der 

RABT - Ausgabe 2006 - mit dem vorrangigen Ziel der Verbesserung der Selbstrettung. 

 

Zur Verbesserung der Tunnelsicherheit sollen daher am Tunnel Gernsbach Maßnahmen der 

betriebstechnischen und der baulichen Nachrüstung durchgeführt werden mit dem Ziel den 

Vorgaben der Richtlinie für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln (RABT), 

Ausgabe 2006 zu entsprechen. 

 

Die Nachrüstung der betriebstechnischen Ausstattung (Lüftung, Beleuchtung, Elektrik, 

Steuerungstechnik, Brandmeldung, Notrufanlagen, Beschilderung, etc.) ist bereits erfolgt. 

(Fertigstellung im April 2013) 

 

Die hier vorliegende Planung behandelt die bauliche Nachrüstung mit Fluchtwegen für den 

Straßentunnel durch die Anordnung von entsprechenden Rettungstreppenhäusern mit den 

dazugehörigen Querstollen. 

Aufgrund des Erfordernisses von zusätzlichen Rettungswegen wurde im Jahr 2003 zunächst 

eine Machbarkeitsstudie durchgeführt mit dem Ziel mögliche Rettungswege und Standorte 

von Ausgängen zu finden.  

Auf Basis dieser Studie wurde am 21.12.2009 eine Ortsbesichtigung unter Anwesenheit von 

Vertretern der Stadt Gernsbach und des Regierungspräsidium Karlsruhe durchgeführt. Im 

Zuge der Begehung wurden verschiedenste Standorte für die Rettungstreppenhäuser 

abgestimmt und festgelegt. Darauf aufbauend wurde mit der Planung der Rettungswege 

begonnen. 
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2.2. Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung 

2.2.1. UVP-Pflicht 

Aufgrund der relativ geringen umweltrelevanten Beeinträchtigungen (siehe Ergebnisse im 

Landschaftspflegerischen Begleitplan (siehe Anlage 19.1) besteht keine UVP-Pflicht. 

 

 

2.3. Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag 

2.3.1. Gilt für „Ökosternmaßnahmen“ des Bedarfsplans: 
Zusammenfassende Erklärung zur gesetzlich geforderten 
Abarbeitung der naturschutzfachlichen Problematik gemäß 
Anforderung 

Für das Vorhaben besteht kein besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag. 

 

 

2.4. Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens 

2.4.1. Ziele der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung 

Entfällt, da es sich um die Nachrüstung von Rettungswegen an einem bestehenden Straßen-

tunnel handelt. 

 

 

2.4.1.1. Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

Entfällt, da es sich um die Nachrüstung von Rettungswegen an einem bestehenden Straßen-

tunnel handelt. 

 

 

2.4.1.2. Übereinstimmung der Planung mit den Zielen der 
Raumordnung 

Entfällt, da es sich um die Nachrüstung von Rettungswegen an einem bestehenden Straßen-

tunnel handelt. 

 

 

2.4.1.3. Ausweisungen der Regionalplanung 

Entfällt, da es sich um die Nachrüstung von Rettungswegen an einem bestehenden Straßen-

tunnel handelt. 
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2.4.1.4. Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung 

Entfällt, da es sich um die Nachrüstung von Rettungswegen an einem bestehenden Straßen-

tunnel handelt. 

 

 

2.4.1.5. Städtebauliche Maßnahmen 

Städtebauliche Ziele werden mit der Anlage der Rettungstreppenhäuser nicht verfolgt. Die 

Einpassung in das Stadtbild wird über eine Planung der Begrünung und Bepflanzung sowie 

einer ansprechenden architektonischen Gestaltung der Gebäude vorgenommen. 

 

 

2.4.2. Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhältnisse 

Entfällt, da es sich um die Nachrüstung von Rettungswegen an einem bestehenden Straßen-

tunnel handelt. 

 

 

2.4.2.1. Verkehrsanalyse 

Entfällt, da es sich um die Nachrüstung von Rettungswegen an einem bestehenden Straßen-

tunnel handelt. 

 

 

2.4.2.2. Verkehrsprognose 

Entfällt, da es sich um die Nachrüstung von Rettungswegen an einem bestehenden Straßen-

tunnel handelt. 

 

 

2.4.2.3. Bewertung der Analysebelastung 

Entfällt, da es sich um die Nachrüstung von Rettungswegen an einem bestehenden Straßen-

tunnel handelt. 

 

 

2.4.2.4. Bewertung der Prognosebelastung 

Entfällt, da es sich um die Nachrüstung von Rettungswegen an einem bestehenden Straßen-

tunnel handelt. 

 

 



B 462 Gernsbach 
Tunnel Gernsbach 
Nachrüstung von Rettungswegen Seite 6 
 

 

 

2.4.3. Verbesserung der Verkehrssicherheit 

 

2.4.3.1. Vorhandene Sicherheitsdefizite 

Vorhandene Sicherheitsdefizite bzgl. der trassierungstechnischen Gesichtspunkte sind keine 

vorhanden. Aufgrund der Tunnellänge von 1.527 m und der Lage des bestehenden 

Notausgangs bei km 1+062,75 im Tunnel ergeben sich derzeit Fluchtwegabstände von 

669,75 m zwischen Südportal und Notausgang Abluftzentrale und 857,25 m zwischen 

Nordportal und Notausgang Abluftzentrale. Für die Einhaltung des zulässigen 

Fluchtwegabstands nach RABT 2006 von maximal 300 Metern sind daher jeweils zwei 

Notausgänge zwischen dem Süd- bzw. Nordportal und dem bestehenden 

Rettungstreppenhaus nachzurüsten. 

 

 

2.4.3.2. Unfallsituationen und -häufigkeiten 

Entfällt, da es sich um die Nachrüstung von Rettungswegen an einem bestehenden Straßen-

tunnel handelt. 

 

 

2.4.3.3. Sicherheitspotentiale der Baustrecke 

Entfällt, da es sich um die Nachrüstung von Rettungswegen an einem bestehenden Straßen-

tunnel handelt. 

 

 

2.5. Verringerung bestehender Umweltbeeinträchtigungen 

2.5.1. Schutzgutbezogene Darstellung (variantenunabhängig) 

Schutzgut Mensch: Durch die Anlage von weiteren Fluchttreppenhäusern wird die 

Funktionsfähigkeit der Rettungswege verbessert. 

 

 

2.6. Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

2.6.1. Zusammenfassung erforderlich bei einer FFH-Ausnahmeprüfung 
oder einer artenschutzrechtlichen Ausnahmeprüfung 

Entfällt, da keine Ausnahmeprüfungen erforderlich sind. 
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3. Varianten und Variantenvergleich 

3.1. Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

3.1.1. Darstellung und Begründung des Untersuchungsgebietes 

Als Untersuchungsgebiet wurde der Bereich zwischen den beiden Tunnelportalen des 

Straßentunnels betrachtet. Dabei wurde ein Korridor von unterschiedlicher Breite 

berücksichtigt, der sich aus der Topographie und der Bebauung ergibt. Die mittlere Breite 

beträgt ca. 100 m. 

 

 

3.1.2. Überblick über die wertbestimmenden sowie 
entscheidungsrelevanten Schutzgüter/ Schutzgutfunktionen des 
Untersuchungsgebietes zur Linien- oder Standortfindung 

Zur Standortfindung waren vor allem das Schutzgut Landschafts-/Stadtbild sowie das 

Schutzgut Pflanzen/Biotope und Tiere ausschlaggebend. 

 

 

3.1.2.1. Schutzgebiete aufgrund gesetzlicher Regelungen, 
Verordnungen o. ä. geschützte Gebietskategorien 

Gernsbach liegt im Naturpark 'Schwarzwald Mitte/Nord'. 

Die Murg ist als FFH-Gebiet 'Unteres Murgtal und Seitentäler (Gebietsnummer: 7216341)' 

ausgewiesen und fließt zwischen 30 - 200 m von den Standorten der Fluchttreppenhäuser 

entfernt durch das Stadtgebiet. 

Ausgewiesene Biotope oder weitere Schutzgebiete sind nach LUBW (2011) im Bereich der 

untersuchten Standorte nicht vorhanden. 

Gernsbach ist zudem staatlich anerkannter Luftkurort (GERNSBACH 2011). 

 

 

3.1.2.2. Planerische Zielvorgaben 

Der Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2003 stellt die B 462 (Rastatt-Freudenstadt) als Straße 

für den überregionalen Verkehr dar. Im südlichen Bereich von Gernsbach entlang der Murg 

ist ein überschwemmungsgefährdetes Siedlungsgebiet dargestellt. Gernsbach ist umgeben 

von einem Regionalen Grünzug und am Ortsanfang und –ende ist eine Grünzäsur dargestellt 

(REGIONALVERBAND MITTLERER OBERRHEIN 2003). 
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3.1.2.3. Aufgrund fachlicher Kriterien entscheidungsrelevante 
Schutzgutfunktionen 

Im direkten Eingriffsbereich haben vor allem die Einzelbäume eine mittlere Bedeutung und 

Empfindlichkeit. 

Siehe auch Kapitel 7 der Unterlage 19.1. 

 

 

3.1.2.4. Vorbelastungen 

Durch intensive Nutzung sowie durch die innerstädtische Lage sind die Standorte 

anthropogen vorbelastet. 

 

 

3.2. Beschreibung der untersuchten Varianten 

3.2.1. Variantenübersicht 

3.2.1.1. Frühzeitig ausgeschiedene Varianten 

Grundsätzlich kommen zur Anlage von Rettungswegen an Gegenverkehrstunneln 

Rettungstreppenhäuser sowie - alternativ dazu - Rettungsstollen in Frage. Auch sind 

Kombinationen von beiden Lösungen machbar. 

Zunächst wurde geprüft, welche Varianten in die Untersuchung einfließen und welche 

frühzeitig ausscheiden. 

 

Variante Parallelstollen 

Diese Variante mit Führung eines parallel zum Straßentunnel geführten Rettungsstollens 

besitzt einige Nachteile, die dazu geführt haben, diese Variante nicht weiter zu untersuchen. 

Dabei waren folgen Kriterien ausschlaggebend: 

 

 große Anzahl von betroffenen Eigentümern, bedingt durch die Führung über ca. 

1.200 m parallel zum vorhanden Straßentunnel 

 Lage des Rettungsstollenportals bei Führung des Rettungsweges über eine Rampe 

nicht möglich (Topographie und Bebauung) 

 hohe Baukosten (geschätzt ca. 23 Mio. €, brutto) 

 umfangreiches Beweissicherungsverfahren für die bestehenden Gebäude 

 

In die weitere Untersuchung von Varianten wurden demnach Rettungstreppenhäuser mit 

dazugehörigen Quer- und Verbindungsstollen untersucht. 
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3.2.1.2. Anzahl der untersuchten Varianten 

Der Tunnel Gernsbach ist rund 1530 Meter lang. Die RABT 2006 schreibt einen maximalen 

Abstand der Notausgänge von 300 Metern vor. 

Im Tunnel Gernsbach gibt es bereits einen Notausgang mit Rettungstreppenhaus - und zwar 

beim Betriebsgebäude in 670 Metern Entfernung vom Südportal bzw. 860 Metern Entfernung 

vom Nordportal (Nummer 3). 

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit zwischen den Portalen und diesem bereits 

bestehenden Treppenhaus jeweils zwei Notausgänge nachzurüsten. 

 

Die zusätzlichen Notausgänge (NA) bzw. die zugehörigen Rettungstreppenhäuser (RTH) 

sind von Süden nach Norden (Fahrtrichtung Rastatt) mit den Ziffern 1, 2, 4 und 5 

durchnummeriert. 

 

WICHTIG:     Der bestehende Notausgang beim Betriebsgebäude hat die Nummer 3. 

 

Insgesamt wurden 14 Varianten untersucht. 

 

 

 

3.2.1.3. Grobübersicht 

Für die Rettungsausgänge wurden folgende Varianten untersucht: 

 

Notausgang 1 (vgl. Unterlage 3.1 in „rot“ eingetragen) 

 Variante I Rettungstreppenhaus Scheuerner Straße 14, Flurstück 7165/2 (km ca. 

0+610) rechts mit Querstollen 

 Variante II Rettungstreppenaus am Isemannweg, Flurstück 7167/35 (km ca. 0+586) 

links mit Querstollen 

 Variante III Verbindungsstollen zum Rettungstreppenhaus „Am Kurpark“, Flurstück 

3505 

 Variante IV Rettungstreppenhaus „Obertsroter Landstraße“, an der L 78 im Bereich 

einer Haltebucht 

 

Notausgang 2 (vgl. Unterlage 3.1 in „blau“ eingetragen) 

 Variante I Rettungstreppenhaus Hildastraße 14, Flurstück 2750/1 (km ca. 0+810) 

links mit Querstollen 

 Variante II Verbindungsstollen Notausgang ca. km 0+810 zum Rettungstreppenhaus 

„Am Kurpark“, Flurstück 3505 

 Variante III Rettungstreppenhaus am „Am Kurpark“, Flurstück 3505 (km ca. 0+760) 

links mit Querstollen 
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Notausgang 4 (vgl. Unterlage 3.1 in „grün“ eingetragen) 

 Variante I: Rettungstreppenhaus „Am Blumenweg“, Flurstück 3077/27, Notausgang 

bei Tunnel-km ca. 1+330 rechts mit Querstollen 

 Variante II: Rettungstreppenhaus „Am Hotel“, Flurstück 3077/26, Notausgang bei 

Tunnel-km ca. 1+330 rechts mit Querstollen 

 Variante III: Rettungstreppenhaus “Garten Flurstück 208“, Notausgang bei Tunnel-km 

1+340 rechts mit Querstollen 

 Variante IV: Rettungstreppenhaus “Gebäude AOK Flurstück 207“ mit 5 Meter 

Querstollen und 50 Meter Parallelstollen, Notausgang bei Tunnel-km ca. 1+350 

 Variante V: Rettungstreppenhaus „An der Gottlieb-Klumpp-Straße“, Flurstücke 178/1 

und 192, Notausgang bei Tunnel-km ca. 1+345 links mit Querstollen 

 

Notausgang 5 (vgl. Unterlage 3.1 in „lila“ eingetragen) 

 Variante I Rettungstreppenhaus „Am Bahnhof“, Flurstück 3505/12 (km ca. 1+630) 

rechts mit Querstollen ohne Unterfahrung Murgtalbahn 

 Variante II Rettungstreppenhaus am „Am Bahnhof“, Flurstück 3505/12 (km ca. 1+630) 

rechts mit Querstollen mit Unterfahrung Murgtalbahn 

 

 

 

3.2.2. Notausgang 1 

3.2.2.1. Verlauf, Anfang, Ende und Länge der Strecke 

Für den Notausgang 1 und dessen Führung an die Geländeoberfläche wurden grundsätzlich 

4 verschiedene Varianten betrachtet. 

 

Variante I Rettungstreppenhaus Scheuerner Straße 14, Flurstück 7165/2 (km ca. 0+610) 

rechts mit Querstollen (aus der Machbarkeitsstudie) 

 

Der angedachte Standort befindet sich auf dem Flurstück der Scheuerner Straße 14, jedoch 

erfolgt die Andienung während der Bauzeit und die Erschließung für Betriebs- und 

Rettungsdienste über einen unterhalb der Scheuerner Straße verlaufenden Weg, Flurstück 

7165/7, der dort endet. Die Zugänglichkeit ist durch die beengten Verhältnisse schwierig, 

gleichzeitig liegen unmittelbar gegenüber die Zufahrten zu den Wohngebäuden. Raum für 

Aufstellflächen von Betriebs- und Rettungsfahrzeugen ist im erforderlichen Umfang nicht 

vorhanden, so dass dieser Standort nicht weiter untersucht wurde. 

Einen Eindruck über die Örtlichkeit gibt nachfolgendes Foto. 
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Bild 1: Standort Rettungstreppenhaus im Bereich der ansteigenden Grünfläche 

 

 

Variante II Treppenaus am Isemannweg, Flurstück 7167/35 (km ca. 0+586) links mit 

Querstollen (aus der Abstimmung mit der Stadt Gernsbach) 

Der angedachte Standort befindet sich in einer derzeit ungenutzten Restfläche zwischen der 

Wohnbebauung und der Murgtalbahn, teilweise in einer steilen Böschung. 

Dieser Standort wurde detailliert untersucht und es wurden entsprechende Planungen 

ausgearbeitet. Nach Wertung der vorliegenden Untersuchungsergebnisse zeigen sich 

ungünstige topographische Verhältnisse für das Rettungstreppenhaus, welches in der 

Böschung zum Bahndamm zu liegen kommt und beengte Platzverhältnisse während des 

Baus, die Eingriffe in die Privatgrundstücke erforderlich machen. Auch die ungünstige 

Zugänglichkeit für die Rettungsdienste verbunden mit fehlenden Aufstellflächen ist für diese 

Lösung negativ zu werten. 

 

Der nachfolgende Lageplan aus der Untersuchung verdeutlicht die beengten Verhältnisse für 

den Bau- und Endzustand. 

 

 
Bild 2: Lage Rettungstreppenhaus Isemannweg, Lageplanauszug aus Untersuchung 
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Einen Eindruck über die Örtlichkeit geben nachfolgende Fotos. 

 

 
Bild 3: Standort Rettungstreppenhaus im Bereich am Ende des Isemannweges links, schräg gegenüber der Garage 

 

 
Bild 4: Standort Rettungstreppenhaus auf der Plateaufläche, links die Böschung zur Murgtalbahn, rechts die Bebauung 
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Variante III Verbindungsstollen zum Rettungstreppenhaus „Am Kurpark“, Flurstück 3505 (im 

Rahmen der Vorplanung des Rettungstreppenhauses) 

 

Als Alternative zum Rettungstreppenhaus am Isemannweg wurde ein paralleler 

Rettungsstollen vom Notausgang 1 zum Rettungstreppenhaus „Am Kurpark“ (Notausgang 2) 

untersucht. Der zugehörige Querschlag, der im Block 26 des Tunnels anschließt, verbindet 

den Notausgang 2 mit dem Rettungstreppenhaus „Am Kurpark“. 

Dabei bieten sich für die Führung des Verbindungsstollens ebenfalls verschiedene 

Trassenvarianten an, die Trassenführungen sind der Unterlage 3.1, Blatt 1 zu entnehmen. 

 

 Variante III 1 A Parallelstollen im Abstand von 17,5 m zum Tunnel mit Notausgang im 

Block 12 bei km 0+626,56 

 Variante III 1 B Parallelstollen im Abstand von 17,5 m zum Tunnel mit Notausgang im 

Block 15 bei km 0+650 

 Variante III 2 A Parallelstollen parallel zur Bahnlinie mit Notausgang im Block 12 bei 

km 0+626,56 

 Variante III 2 B Parallelstollen parallel zur Bahnlinie mit Notausgang im Block 15 bei 

km 0+650 

 

Diese Variante III tangiert die Bebauung, da die Stollen die Bebauung teilweise unterfahren. 

Zusätzlich ist die Variante III aufgrund der langen Stollenbauwerke eine teure Lösung. 

 

 

 

Variante IV Rettungstreppenhaus „Obertsroter Landstraße“, an der Landesstraße 78, im 

Bereich der Haltebucht 

 

Als Alternative zum Rettungstreppenhaus am Isemannweg bzw. den Verbindungsstollen 

zum Rettungstreppenhaus „Am Kurpark“ wurde ein weiter Standort für ein 

Rettungstreppenhaus untersucht. Aufgrund der Fluchtwegabstände und der Portallage sowie 

der Topographie und der Bebauung wurde ein Standort an der Obertsroter Landstraße (L 78) 

im Bereich einer Haltebucht gefunden. Dabei wird eine vorhandene Inselfläche zwischen der 

L 78 und der Murgtalbahn genutzt. Hier schließt das Rettungstreppenhaus im Bereich der 

damaligen offenen Bauweise des Straßentunnels an. Dies hat zur Folge, dass der zu 

überwindende Höhenunterschied im Vergleich zu den anderen Varianten gering ausfällt. Bei 

dieser Variante sind keine privaten Eigentümer direkt betroffen. Diese Variante ist 

insbesondere wegen der sehr guten Zugänglichkeit für die Rettungsdienste verbunden mit 

entsprechend vorhandenen Aufstellflächen als die günstigste einzustufen. 
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Bild 5: Standort Rettungstreppenhaus an der Haltebucht, links die Murgtalbahn und Infotafel, rechts die L 78 

 

 

3.2.2.2. Zwangspunkte der Lage und Höhe 

Siehe 3.2.2.1 

 

 

3.2.2.3. Verknüpfungen mit dem übergeordneten und nachgeordneten 
Netz 

Entfällt. 

 

 

3.2.2.4. Beeinflussung anderer Planungen 

Entfällt. 

 

 

3.2.2.5. Kreuzungen/Näherungen/Verknüpfungen mit/an Anlagen 
anderer Verkehrsträger 

Bei den Lösungen, die nahe an die Murgtalbahn heranreichen ist es zwingend erforderlich, 

ständige Kontrollvermessungen der Bahnanlagen durchzuführen, um bei der Herstellung der 

Bauwerke entsprechend reagieren zu können. Die Versorgungsleitungen, die in der Nähe 

des Baufeldes liegen sind ggf. entsprechend zu sichern. 

 

 

3.2.2.6. Notwendige Folgemaßnahmen größeren Umfanges 

Entfällt. 
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3.2.2.7. Einflüsse gefährdender Anlagen auf die Straße 

Entfällt. 

 

 

3.2.2.8. Besonders schwerwiegende Eingriffe in 
Eigentumsverhältnisse 

Es liegen keine besonders schwerwiegende Eingriffe in die Eigentumsverhältnisse von 

Dritten vor. Während der Bauzeit erfolgt eine messtechnische Überwachung der Gebäude. 

Dauerhaft verbleiben neben dem eigentlichen Bauwerk auch die Sicherungsanker im 

Gebirge. Eine entsprechende Grunddienstbarkeit wird in das Grundbuch eingetragen. 

 

 

 

 

3.2.3. Notausgang 2 

3.2.3.1. Verlauf, Anfang, Ende und Länge der Strecke 

Für den Notausgang 2 und dessen Führung an die Geländeoberfläche wurden grundsätzlich 

drei verschiedene Varianten betrachtet. 

 

Variante I Rettungstreppenhaus Hildastraße 14, Flurstück 2750/1 (km ca. 0+810) links mit 

Querstollen (aus Machbarkeitsstudie) 

 

Der angedachte Standort befindet sich auf dem Flurstück des vorhandenen Kurparks, etwas 

oberhalb des Parkplatzes und dem unterirdisch vorhandenen Regenüberlaufbecken. Durch 

die Anlage eines Rettungstreppenhauses wird der Kurpark stark beeinträchtigt: Die 

vorhandenen Bepflanzungen würden teilweise komplett zerstört werden, der Kurpark wäre in 

seiner Funktion stark eingeschränkt. Zusätzlich wäre während der Bauzeit mit 

Behinderungen durch Baufahrzeuge und Lärm im Kurpark zu rechen. Alle diese Kriterien 

führten dazu, dass dieser Standort nicht weiter untersucht wurde. 

 

Einen Eindruck über die Örtlichkeit gibt nachfolgendes Foto. 
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Bild 6: Standort Rettungstreppenhaus hinter dem Parkplatz im Kurpark 

 

 

 

Variante II Verbindungsstollen Notausgang 2 ca. km 0+810 zum Rettungstreppenhaus „Am 

Kurpark“, Flurstück 3505 (im Rahmen der Vorplanung des Rettungstreppenhauses) 

 

Um die Schwierigkeiten, die ein Rettungstreppenhaus im Kurpark mit sich bringen würde zu 

vermeiden, wurde ein Verbindungstunnel vom Notausgang 2 zum Rettungstreppenhaus „Am 

Kurpark“ auf dem Flurstück 3505, das sich in Besitz der DB AG befindet, untersucht. Dieses 

Flurstück wird derzeit nicht genutzt, besondere Bepflanzungen liegen ebenfalls nicht vor. 

Dieser Standort bietet sich für ein Rettungstreppenhaus an. 

Auf dem Flurstück 3505 befindet sich eine Abwasserleitung aus Ton mit einem Durchmesser 

von 400 mm, welche das Abwasser der beiden Anwesen Scheuerner Str. 2A und 4 in den 

unter der Scheuerner Straße verlaufenden Abwasserkanal leitet. Für die Verlegung dieser 

Abwasserleitung wird der Bau einer kleinen Hebeanlage auf dem Fl.st. 3505 erforderlich. 

Der Verbindungsstollen vom Notausgang 2 zum Rettungstreppenhaus „Am Kurpark“ weist 

eine Länge von ca. 75 m auf und ist damit gegenüber der nachfolgenden Variante mit einem 

Querstollen bei ca. km 0+760 mit ca. 50 m Länge, um 25 m länger und damit entsprechend 

teurer. Die Mehrkosten betragen geschätzt ca. 350.000,00 € (brutto). Zusätzlich werden 

zahlreiche Versorgungsleitungen und auch das Regenüberlaufbecken direkt tangiert. Diese 

Lösung wurde daraufhin nicht weiter ausgearbeitet. 
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Variante III Rettungstreppenhaus am „Am Kurpark“, Flurstück 3505 (km ca. 0+760) links mit 

Querstollen (aus der Abstimmung mit der Stadt Gernsbach und im Rahmen der Vorplanung 

des Rettungstreppenhauses) 

 

Eine weitere Alternative zum Notausgang 2 besteht darin, den Querstollen bei ca. km 0+760 

aus dem Straßentunnel abzweigen zu lassen und in direkter Linie auf das 

Rettungstreppenhaus zu zuführen. Dabei liegt der Querstollen direkt unterhalb der „Alten 

Weinstraße“. Der Tunnel im Bereich des Querschlages Nr. 2 hat eine Überdeckung von ca. 

20 m. Das Gelände steigt von West nach Ost steil an. 

Das Niveau des Rettungstreppenhauses liegt auf Höhe der parallel verlaufenden Scheuerner 

Straße. Zur Überbrückung des Höhenunterschieds wird das bestehende Gelände 

angeschüttet und eine Stützwand zur Bahnlinie hin errichtet. 

Zu beachten ist wiederum, dass sich auf dem Flurstück 3505 der Deutschen Bahn eine 

Abwasserleitung aus Ton mit einem Durchmesser von 400 mm befindet, welche das 

Abwasser der beiden Anwesen Scheuerner Str. 2A und 4 in den unter der Scheuerner 

Straße verlaufenden Abwasserkanal leitet. Für die Verlegung dieser Abwasserleitung wird 

der Bau einer kleinen Hebeanlage erforderlich. 

 

 

3.2.3.2. Zwangspunkte der Lage und Höhe 

Siehe 3.2.3.1 

 

3.2.3.3. Verknüpfungen mit dem übergeordneten und nachgeordneten 
Netz 

Entfällt. 

 

3.2.3.4. Beeinflussung anderer Planungen 

Entfällt. 

 

 

3.2.3.5. Kreuzungen/Näherungen/Verknüpfungen mit/an Anlagen 
anderer Verkehrsträger 

Bei den Lösungen, die nahe an die Murgtalbahn heranreichen ist es zwingend erforderlich, 

ständige Kontrollvermessungen der Bahnanlagen durchzuführen, um bei der Herstellung der 

Bauwerke entsprechend reagieren zu können. Die Versorgungsleitungen, die in der Nähe 

des Baufeldes liegen sind ggf. entsprechend zu sichern. Die an dem Treppenschacht 

unmittelbar angrenzende Murgtalbahn ist elektrifiziert, so dass ein Sicherheitsabstand zur 

Fahrleitung von 3 m gewährleistet sein muss. 
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3.2.3.6. Notwendige Folgemaßnahmen größeren Umfanges 

Entfällt. 

 

 

3.2.3.7. Einflüsse gefährdender Anlagen auf die Straße 

Entfällt. 

 

 

3.2.3.8. Besonders schwerwiegende Eingriffe in 
Eigentumsverhältnisse 

Es liegen keine besonders schwerwiegende Eingriffe in die Eigentumsverhältnisse von 

Dritten vor. Während der Bauzeit erfolgt eine messtechnische Überwachung der Gebäude. 

Dauerhaft verbleiben neben dem eigentlichen Bauwerk auch die Sicherungsanker im 

Gebirge, eine entsprechende Grunddienstbarkeit wird in das Grundbuch eingetragen. 

 

 

 

3.2.4. Notausgang 4 

3.2.4.1. Verlauf, Anfang, Ende und Länge der Strecke 

Für den Notausgang 4 und dessen Führung an die Geländeoberfläche wurden fünf 

verschiedene Standorte untersucht. 

 

Variante I: Rettungstreppenhaus „Am Blumenweg“, Flurstück 3077/27 bei Tunnel-km ca. 

1+330 rechts mit Querstollen 

 

Betrachtet wurden zunächst mit Variante I und II mögliche Standorte im Bereich des Hotels 

bzw. des städtischen Parkplatzes. 

Im Gebäude Hebelstraße 2 befinden sich zum einen die Räumlichkeiten des Hotels „Stadt 

Gernsbach“ und zum anderen ein Supermarkt im Erdgeschoss, der für die Kunden vom 

Parkplatz aus direkt zu erreichen ist. Die Warenanlieferung des Supermarkts erfolgt jedoch 

nicht über den Kundeneingang, sondern vom Wirtschaftshof des Hotels aus, der sich an der 

Hebelstraße befindet. Die Waren werden von dort über einen Durchgang im Erdgeschoss in 

die Räumlichkeiten des Supermarkts transportiert. 

Um auf einen Eingriff in privaten Grund und Boden verzichten zu können, wurde zunächst 

ein Standort auf dem städtischen Parkplatz nahe an der Murgtalbahn bzw. zum Blumenweg 

untersucht. Die erforderliche Stollenlänge beträgt für diese Variante etwa 6 Meter. 
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Einen Eindruck über die Örtlichkeit geben die beiden nachfolgenden Fotos: 

 

 
Bild 7: Blumenweg Richtung Bahnhof, links elektrifizierte Bahnstrecke der Murgtalbahn, rechts städtischer Parkplatz 

 

 

 

 
Bild 8: Standort RTH 4 (Variante I) links neben Gedenkstein „Schlesien“ auf der Grünfläche des städtischen Parkplatzes 

           Im Hintergrund: Kelterhochhaus an der Gottlieb-Klumpp-Straße 

 

 

Der große Vorteil der Variante I ist neben der ausschließlichen Inanspruchnahme von 

öffentlichem Grund und Boden die geringe erforderliche Verbindungsstollenlänge. Der 

geringen Stollenlänge stehen jedoch Mehraufwendungen bei der Herstellung der Schächte 

durch Erschütterungen auf den Tunnel und erhöhte Vortriebskosten und 

Baustelleneinrichtungskosten durch die kurze Stollenlänge gegenüber. 
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Während der Bauzeit müssten die dem Baufeld gegenüberliegenden 6 bis 8 Parkplätze 

entfallen, um eine Zufahrt und eine bequeme Nutzung des städtischen Parkplatzes während 

der gesamten Bauzeit zu gewährleisten. Ein Teil dieser während der Bauzeit entfallenden 

Parkplätze kann ersetzt werden, indem eine weitere Grünfläche des Parkplatzes in zwei 

Stellplätze umgebaut wird. Die Anzahl der Stellplätze im Endzustand bleibt somit erhalten. 

 

 

 

Variante II: Rettungstreppenhaus „Am Hotel“, Flurstück 3077/26, bei Tunnel-km ca. 1+330 

rechts mit Querstollen 

 

Ein weiterer möglicher Standort in der Nähe des Hotels befindet sich hinter der heutigen 

Zufahrtsgrenze in einer vom Parkplatz abgerückten Lage. Die Variante II garantiert sehr gute 

Sichtverhältnisse und bietet auch ohne weitere Maßnahmen während der Bauzeit eine gute 

Zufahrtsmöglichkeit auf den städtischen Parkplatz. 

 

Einen Eindruck über die Örtlichkeit gibt nachfolgendes Foto. 

 
Bild 9: Standort Rettungstreppenhaus im Bereich des Hotels Gernsbach auf der Grünfläche mit dem Baum 

 

Die erforderliche Länge des Querstollens beträgt etwa 20 Meter. 

Die derzeitige Feuerwehrzufahrt befindet sich mitten im Baufeld und müsste für die Dauer 

der Baustelle verlegt werden. 

Abgesehen vom Eingriff in privaten Grund und Boden besteht der große Nachteil dieser 

Variante darin, dass die Belieferung des Supermarkts über den Wirtschaftshof in der 

üblichen Art und Weise während der gesamten Bauzeit nicht mehr möglich wäre. Nach dem 

Entladen der Waren müssten die Lkw rückwärts vom Wirtschaftshof abfahren, da es nicht 
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mehr möglich wäre wie gewohnt vorwärts über die bestehende Feuerwehrzufahrt 

abzufahren.  

 

 

 

Variante III: Rettungstreppenhaus „Garten Flurstück 208“ 

Notausgang bei Tunnel-km ca. 1+340 rechts mit Querstollen 

 

Dieser Standort befindet sich an der Ecke Hebelstraße / Blumenweg auf dem Flurstücks 208 

im derzeit als privater Kinderspielplatz genutzten Garten, der zum Anwesen Blumenweg 9 

gehört. 

Die erforderliche Länge des Querstollens beträgt etwa 15 Meter. 

 

Einen Eindruck von der Örtlichkeit gibt nachfolgendes Foto: 

 
Bild 10: als privater Kinderspielplatz genutzter Garten auf Flurstück 208, Ecke Hebelstraße / Blumenweg 

 

Der Vorteil dieser Variante liegt darin, dass der städtische Parkplatz auch während der 

Bauzeit uneingeschränkt nutzbar bleibt, so dass die Auswirkungen während der Bauzeit auf 

die Gewerbebetriebe Hotel und Supermarkt sehr gering sind.  

Dem gegenüber steht als großer Nachteil der Eingriff in das private Grundstück. Zum einen 

unterliegt der Garten einer konkreten Nutzung durch die Eigentümer und zum anderen würde 

der Bau des Treppenhauses an dieser Stelle die Eigentümer der Möglichkeit berauben, das 

Grundstück zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Ziel einer Nachverdichtung mit 

Wohnbebauung zu teilen. 

Außerdem beabsichtigt die Stadt Gernsbach, den Blumenweg mittelfristig durchgehend von 

der Schwarzwaldstraße bis zur Loffenauer Straße als Radweg auszubauen, so dass das 
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Treppenhausgebäude in der Ecke des Gartens die Verkehrssicherheit durch schlechte 

Sichtverhältnisse einschränken würde. 

 

 

 

Variante IV: Rettungstreppenhaus „Gebäude AOK Flurstück 207“ 

Notausgang im Tunnel bei km ca. 1+350 mit Quer- und Parallelstollen 

 

Der Blumenweg verläuft derzeit zwischen Schwarzwaldstraße und Hebelstraße nicht 

durchgängig, sondern endet jeweils als Sackgasse am Flurstück 207. Auf dem Flurstück 207 

befindet sich ein nicht mehr genutztes Gebäude, in dessen Räumlichkeiten sich vormals eine 

Geschäftsstelle der AOK befand. Das Grundstück mit dem Gebäude befindet sich in 

Privateigentum. 

 

Einen Eindruck von der Örtlichkeit gibt nachfolgendes Foto: 

 
Bild 10: links: leerstehendes Gebäude am Blumenweg, der von der Hebelstraße kommend am Gebäude als Sackgasse endet 

 

Für den Bau des Rettungstreppenhauses müsste zunächst das Grundstück mit dem 

Gebäude erworben werden. Danach wäre das Gebäude abzubrechen. Nach Abbruch des 

Gebäudes könnte das Rettungstreppenhaus auf dem Grundstück so positioniert werden, 

dass es kein Hindernis für die derzeit noch nicht weiter konkretisierten Ausbauabsichten der 

Stadt darstellen würde. 

 

Für diese Variante wäre der Bau eines abgewinkelten Fluchtstollens von insgesamt etwa 

55 Metern Länge erforderlich, da sich der bestehende Notausgang Nr. 3 bei Tunnel-km 
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1+062,75 befindet und der Abstand zwischen zwei Notausgängen im Tunnel nicht mehr als 

300 m betragen darf. 

Der Notausgang Nr. 4 wäre demnach unterirdisch im Tunnel bei ca. Tunnel-km 1+350, 

wohingegen sich das oberirdische Rettungstreppenhaus in Höhe von Tunnel-km 1+400 

befindet. 

Im Ergebnis bringt diese Variante sehr hohe Kosten mit sich - zum einen infolge der 

Herstellungskosten für den relativ langen Fluchtstollen und zum anderen bedingt durch den 

Erwerb des gesamten Flurstücks 207 mit dem leer stehenden Gebäude sowie den 

erforderlichen Abbruch des mehrgeschossigen Anwesens 

 

 

 

Variante V: Rettungstreppenhaus „An der Gottlieb-Klumpp-Straße“ (Flurstücke 178/1 und 

192), Tunnel-km ca. 1+345 links mit Querstollen 

 

Als letzte Variante für das Treppenhaus RTH 4 wurde ein Standort auf der 

gegenüberliegenden Seite des Bahnübergangs (östlich der Tunnelachse) an der Gottlieb-

Klumpp-Straße betrachtet.  

Der Bereich zwischen der Bleichstraße und der Gottlieb-Klumpp-Straße in Höhe Tunnel-km 

1+280 und 1+500 ist von der Stadt Gernsbach als Stadtentwicklungsgebiet vorgesehen. Die 

Grundstücke mit den schräg verlaufenden Grundstücksgrenzen sollen mittelfristig neu 

geordnet und einer neuen Nutzung zugeführt werden. 

 

Betrachtet wurde ein Standort für das Treppenhaus RTH 4 in Höhe von km 1+345, der auf 

den beiden Flurstücken 178/1 (städtisches Grundstück) und 192 (privates Grundstück) zu 

liegen kommt. Der Verlauf der Grundstücksgrenzen ist in der Örtlichkeit nicht auszumachen. 

Der angedachte Standort befindet sich nördlich des markanten Gebäudekomplexes Gottlieb-

Klumpp-Str. Nr. 12 (sogenanntes Kelterhochhaus, ein mehrgeschossiges Wohn- und 

Geschäftsgebäude, siehe auch Bild Nr. 8) im Bereich einer als Parkplatz genutzten Fläche. 

 

Einen Eindruck von der Örtlichkeit gibt das folgende Foto: 
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Bild 11: Bereich Fl.st. 178/1 und 192 an der Gottlieb-Klumpp-Straße mit angedachtem Standort bei den beiden Schildern 

 

Auf dem Flurstück 178/1 sind zum einen drei Stellplätze für das benachbarte Büchergeschäft 

(Bücherstube) ausgewiesen und zum anderen dient es als einzige Zufahrtsmöglichkeit auf 

den auf der Rückseite des Kelterhochhauses gelegenen Parkplatz mit der Flurstücksnummer 

183/2. Diese Zufahrt muss auch während der Bauzeit ungehindert aufrechterhalten werden, 

da sich im Kelterhochhaus mehrere Arztpraxen sowie andere Geschäfte (Apotheke, 

Reinigung, Blumenladen, Optiker, Café) befinden. Dies lässt keinen ausreichenden Platz für 

die Baustelleneinrichtungsfläche, zumal das daneben liegende private Flurstücks 192 mit 

einer Baulast für den Nachweis von drei Stellplätzen für das Flurstück 178 (Kelterhochhaus) 

belegt ist. 

Die Inanspruchnahme dieser beiden Flurstücke wird aus den dargelegten Gründen als sehr 

problematisch eingestuft.  

 

 

3.2.4.2. Zwangspunkte der Lage und Höhe 

Siehe 3.2.4.1 

 

 

3.2.4.3. Verknüpfungen mit dem übergeordneten und nachgeordneten 
Netz 

Entfällt. 

 

 

3.2.4.4. Beeinflussung anderer Planungen 

Entfällt. 
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3.2.4.5. Kreuzungen/Näherungen/Verknüpfungen mit/an Anlagen 
anderer Verkehrsträger 

Bei den Lösungen, die nahe an die Murgtalbahn heranreichen ist es zwingend erforderlich, 

ständige Kontrollvermessungen der Bahnanlagen durchzuführen, um bei der Herstellung der 

Bauwerke entsprechend reagieren zu können. Die Versorgungsleitungen, die in der Nähe 

des Baufeldes liegen sind zu verlegen und ggf. entsprechend zu sichern. 

 

 

3.2.4.6. Notwendige Folgemaßnahmen größeren Umfanges 

Entfällt. 

 

 

3.2.4.7. Einflüsse gefährdender Anlagen auf die Straße 

Entfällt. 

 

 

3.2.4.8. Besonders schwerwiegende Eingriffe in 
Eigentumsverhältnisse 

Die Eingriffe in die Eigentumsverhältnisse sind nach den untersuchten Varianten getrennt zu 

betrachten. Der Grunderwerb befindet sich für die Variante I ausschließlich auf städtischem 

Grund und Boden und für die Variante II auf dem Grundstück des Hotels auf einer derzeit 

nicht genutzten Grünfläche. Es handelt sich in diesen beiden Fällen um keine besonders 

schwerwiegenden Eingriffe in die bestehenden Eigentumsverhältnisse. Für Variante III 

dagegen würde es sich um einen schwerwiegenderen Eingriff in das Eigentumsverhältnis 

handeln, da der Garten des Anwesens einer konkreten Nutzung unterliegt und der Wert des 

Grundstücks durch den Eingriff ganz erheblich an materiellem und ideellem Wert verlieren 

würde. Weniger schwerwiegend wäre dann wiederum der Eingriff auf den beiden Flurstücken 

an der Gottlieb-Klumpp-Straße, die derzeit als Parkplatz genutzt werden und für die 

mittelfristig eine Neugestaltung geplant ist. Generell erfolgt während der Bauzeit eine 

messtechnische Überwachung der Gebäude. Dauerhaft verbleiben neben dem eigentlichen 

Bauwerk auch die Sicherungsanker im Gebirge, eine entsprechende Grunddienstbarkeit wird 

in das Grundbuch eingetragen. 
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3.2.5. Notausgang 5 

3.2.5.1. Verlauf, Anfang, Ende und Länge der Strecke 

Für den Notausgang 5 und dessen Führung an die Geländeoberfläche wurden grundsätzlich 

zwei Varianten betrachtet. 

 

Variante I Rettungstreppenhaus am „Am Bahnhof“, Flurstück 3505/12 (km ca. 1+630) rechts 

mit Querstollen ohne Unterfahrung Murgtalbahn 

 

Der angedachte Standort befindet sich auf einer unbebauten Grünfläche links der Bahngleise 

auf der Seite des Bahnhofsgebäudes. Diese Fläche ist Standort eines Mammutbaumes, der 

durch die Herstellung des Rettungstreppenhauses entfallen müsste. Des Weiteren liegt der 

Standort unmittelbar an einer Kreuzung, die zum Kreisverkehr umgebaut werden soll und ist 

daher nur bedingt als Standort geeignet. Einen Eindruck über die Örtlichkeit gibt 

nachfolgendes Foto. 

 

 
Bild 8: Standort Rettungstreppenhaus im Bereich Bahnhof Gernsbach, Seite Bahnhof 

 

 

Variante II Rettungstreppenhaus am „Am Bahnhof“, Flurstück 3505/12 (km ca. 1+630) rechts 

mit Querstollen mit Unterfahrung Murgtalbahn 

 

Alternativ wurde ein Standort mit Unterfahrung der Bahngleise mittels eines Querstollens 

untersucht. Diese Fläche befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Bahnhofs und 

ist aufgrund der Geometrie (Dreiecksfläche) eine ungenutzte Grünfläche und bietet sich 

damit als Standort an. Durch eine entsprechende Planung ist gewährleistet, dass im 
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Endzustand alle vorhandenen Stellplätze wieder nutzbar sind. Einen Eindruck über die 

Örtlichkeit gibt nachfolgendes Foto. 

 

 
Bild 9: Standort Rettungstreppenhaus im Bereich Bahnhof Gernsbach, Parkplätze 

 

 

 

 

3.2.5.2. Zwangspunkte der Lage und Höhe 

Siehe 3.2.5.1 

 

 

3.2.5.3. Verknüpfungen mit dem übergeordneten und nachgeordneten 
Netz 

Entfällt. 

 

 

3.2.5.4. Beeinflussung anderer Planungen 

Entfällt. 

 

 

3.2.5.5. Kreuzungen/Näherungen/Verknüpfungen mit/an Anlagen 
anderer Verkehrsträger bzw. Versorgungsunternehmen sofern 
entscheidungsrelevant 

Da die Murgtalbahn mit einem Querstollen unterfahren wird, ist es zwingend erforderlich, 

ständige Kontrollvermessungen der Bahnanlagen durchzuführen, um bei der Herstellung der 
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Bauwerke entsprechend reagieren zu können. Die Versorgungsleitungen, die in der Nähe 

des Baufeldes liegen sind zu sichern. 

 

 

3.2.5.6. Notwendige Folgemaßnahmen größeren Umfanges 

Entfällt. 

 

 

3.2.5.7. Einflüsse gefährdender Anlagen auf die Straße 

Entfällt. 

 

 

3.2.5.8. Besonders schwerwiegende Eingriffe in 
Eigentumsverhältnisse 

Es liegen keine besonders schwerwiegende Eingriffe in die Eigentumsverhältnisse von 

Dritten vor. Während der Bauzeit erfolgt eine messtechnische Überwachung der Gebäude. 

Dauerhaft verbleiben neben dem eigentlichen Bauwerk auch die Sicherungsanker im 

Gebirge, eine entsprechende Grunddienstbarkeit wird in das Grundbuch eingetragen. 

 

 

 

 

3.3. Beurteilung der Varianten 

3.3.1. Raumstrukturelle Wirkungen 

3.3.1.1. Vergleich und Bewertung der Betroffenheiten von 
Siedlungsentwicklungen 

Notausgang 1 

Die Variante II mit dem Rettungstreppenhaus „Am Isemannweg“ bedingt einen dauerhaften 

Eingriff in privates Eigentum und schneidet somit am schlechtesten ab. Die Varianten mit 

Anlage eines Verbindungsstollens zum Rettungstreppenhaus „Am Kurpark“ weisen 

geringfügige unterschiedliche Auswirkungen auf die Bebauung auf. Dabei ist die Variante III 

1A die Variante mit der größten Beeinträchtigung, gefolgt von den Variante III 1B, III 2A und 

III 2B. Die Variante mit der geringsten Betroffenheit der Bebauung ist die Variante IV, da 

diese am weitesten entfernt von privaten Grundstücken mit Bebauung liegt. Am besten 

schneidet die Variante IV Rettungstreppenhaus „Obersroter Landstraße“ ab, da hier nur 

öffentliche Flächen in Anspruch genommen werden. 

 

Notausgang 2 
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Die Variante II Verbindungsstollen zum RTH „Am Kurpark“ tangiert direkt zahlreiche 

Versorgungsleitungen und das Regenrückhaltebecken während die Variante III mit der 

direkten Verbindung vom Rettungstreppenhaus „Am Kurpark“ zum Straßentunnel (unterhalb 

der „Alten Weinstraße“) aufgrund der Lage und der großen Überdeckung keine direkte 

Auswirkungen erwarten lässt und somit die günstigste Variante darstellt. 

 

Notausgang 4 

Die Variante IV (Flurstück 207) greift in ein ungenutztes Gebäude ein, dieses muss 

abgebrochen werden. Dies entspricht jedoch auch den Zielen der Stadt Gernsbach 

(Blumenwegverlängerung) und ist deshalb die beste Lösung. Bezüglich der Eingriffe in die 

Eigentumsverhältnisse schneidet die Variante I nur geringfügig ungünstiger als die Variante 

IV ab. Die Variante III ist die schlechteste Lösung, da umfangreiche Eingriffe in private 

Eigentumsverhältnisse erforderlich werden. Während der Bauzeit bedingen die Varianten I, II 

und V vorübergehende Unannehmlichkeiten für die ansässigen Gewerbetreibenden, wobei 

die Variante V in diesem Punkt am schlechtesten abschneidet.  

 

Notausgang 5 

Bezüglich der Eingriffe in die Eigentumsverhältnisse schneiden die beiden Varianten I und II, 

die sich auf öffentlichen Flurstücken befinden, gleich ab. Auch die Eingriffe während der 

Bauzeit sind vergleichbar. Die Eingriffe in den fließenden Verkehr sind bei der Variante I 

größer als bei der Variante II, da diese unmittelbar an der Hauptverkehrsstraße liegt. Die 

Variante II benötigt aber während der Bauzeit eine entsprechende Fläche im Bereich der 

Stellplätze des Bahnhofs, die für diese Zeit entfallen. Beide Varianten werden somit gleich 

bewertet. 

 

 

 

 

3.3.2. Verkehrliche Beurteilung 

3.3.2.1. Vergleich und Bewertung 

Entfällt, da mit diesem Projekt keine verkehrlichen Verbesserungen verfolgt oder erzielt 

werden können. 

 

 

3.3.3. Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung 

3.3.3.1. Vergleich hinsichtlich Sicherheit 

Notausgang 1 

Für Notausgang 1 ist - wie unter Kapitel 3.2.2 bereits ausgeführt - aus sicherheits-

technischen Gesichtspunkten (Zugänglichkeit für Rettungsdienste) die Variante IV 
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gegenüber den Varianten III geringfügig besser zu beurteilen. Die Variante II ist die 

schlechteste Lösung. 

 

Notausgang 2 

Für Notausgang 2 bestehen bzgl. der verschiedenen Varianten keine sicherheitstechnischen 

Unterschiede. 

 

Notausgang 4 

Für Notausgang 4 bestehen bzgl. der verschiedenen Varianten keine sicherheitstechnischen 

Unterschiede. 

 

Notausgang 5 

Für Notausgangs 5 bestehen bzgl. der verschiedenen Varianten keine 

sicherheitstechnischen Unterschiede. 

 

 

3.3.4. Umweltverträglichkeit 

3.3.4.1. Darstellung der Umweltauswirkungen 

Zusammenfassung der entscheidungsrelevanten Sachverhalte aus Auswirkungsprognose 

und Variantenvergleich der vorausgegangenen Umweltuntersuchungen (UVS, FFH-VP, 

Artenschutz) 

(ggf. untergliedert nach den Schutzgütern des UVPG (Gruppierungen sind möglich)) 

 

3.3.4.1.1. Darstellung der entscheidungsrelevanten Umweltauswirkungen 
unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen 

Es wurde ein umweltfachlicher Standortvergleich durchgeführt. In diesem wurden 

unterschiedliche Standorte bewertet. 

Im Rahmen der Vorentwurfsphase konnten einige Planungsvarianten bereits verworfen 

werden, sodass in der Entwurfsphase dann für die Rettungstreppenhäuser zwei alternative 

Standorte untersucht wurden. Im Rahmen landschaftsplanerischen Studie (siehe Anlage 

19.1) wurden die Standorte hinsichtlich umweltrelevanter Aspekte beleuchtet – mit folgenden 

Zielen: 

 umweltfachliche Standortbegründung 

 Berücksichtigung der Eingriffsregelung nach § 15 ff BNatSchG vorrangig im Sinne des 

Vermeidungs- und Minimierungsgebotes 

Die umweltrelevanten Auswirkungen an den Standorten wurden schutzgutbezogen und 

jeweils vergleichend dargelegt. Es zeigte sich folgendes Ergebnis: 

 

 Rettungstreppenhaus 'Obertsroter Landstraße' 
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Hierzu lagen folgende Varianten vor: 

 Standort Obertsroter Landstraße (Variante IV) 

 Y-Stollen mit Anschluss an das RTH Am Kurpark (Variante III - 

Verbindungsstollen wurde hier nicht weiter unterteilt) 

Ergebnis: Der unterirdische Bau des Y-Stollens mit Ausgang 'Am Kurpark' ist sehr 

kostenintensiv. 

Aufgrund der Vorbelastung des Bodens am Standort 'Obertsroter 

Landstraße', des geringen Umfangs der Neuversiegelung und der 

Wiederherstellung von ortsbildprägenden Vegetationsstrukturen mit 

Biotopfunktionen kann einer Realisierung an diesem Standort unter 

naturschutzfachlichen Aspekten zugestimmt werden - wohlwissend, dass der 

Bau des Rettungstreppenhauses an dieser Stelle zu zusätzlichen (geringen) 

Beeinträchtigungen führt. 

 Rettungstreppenhaus 'Am Kurpark' 

Hierzu lagen folgende Varianten vor: 

 Standort 1 (Variante III) 

 Standort 2 (Variante I) 

Ergebnis: Unter Berücksichtigung der Auswirkungen wird der Standort 1 insgesamt 

günstiger für die geplante Maßnahme beurteilt. Dies vor allem aufgrund der 

Schonung des Kurparks mit seiner Erholungsfunktion und des bestehenden 

Aufwertungspotentials am Standort 1 wodurch sowohl eine gestalterische 

Einbindung des geplanten Bauwerks erfolgen kann als auch ökologisch 

relevante Vegetationsstrukturen geschaffen werden. 

 Rettungstreppenhaus 'Am Blumenweg' 

Hierzu lagen folgende Varianten vor: 

 Standort 1 (Variante I) 

 Standort 2 (Variante II) 

Ergebnis: Aufgrund des Verlustes von mehreren Bäumen an Standort 1 ist Standort 2 

etwas positiver hinsichtlich einer Inanspruchnahme zu beurteilen. Die 

Grünflächen an beiden Standorten zeichnen sich jedoch durch keinen 

besonderen Biotopwert aus. Der Standort 1 wurde schließlich ausgewählt, 

da hier ausschließlich öffentliche Flächen beansprucht werden und aus 

verkehrstechnischer Sicht die derzeitige Zufahrtsituation aufrecht zu erhalten 

ist. Aus umweltfachlicher Sicht gibt es keine wichtigen Aspekte, die gegen 

eine Realisierung des Vorhabens am Standort 1 sprechen; auch aufgrund 

der Vorbelastung des Bodens und des geringen Umfangs der geplanten 

Neuversiegelung. Einer Realisierung an diesem Standort kann somit auch 

aus umweltfachlicher Sicht zugestimmt werden. 
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 Rettungstreppenhaus 'Am Bahnhof' 

Hierzu lagen folgende Varianten vor: 

 Standort 1 (Variante II) 

 Standort 2 (Variante I) 

Ergebnis: Standort 1 wird – aufgrund der Ausstattung (nur Rasenfläche) – für die 

geplante Maßnahme günstiger beurteilt, vor allem, da an Standort 2 mehrere 

ortsbildprägende Bäume verloren gehen. 

Die gewählten Vorzugsvarianten sind aus umweltfachlicher Sicht jeweils relativ konfliktarm. 

(siehe detaillierte Ausführungen in Anlage 19.1) 

 

3.3.4.1.2. Variantenvergleich unter Berücksichtigung der Anforderungen des 
europäischen Naturschutzes 
(Natura 2000-Gebietsschutz, Artenschutz) 

Hinsichtlich Natura-2000-Gebietsschutz und Artenschutz ergeben sich keine relevanten 

Unterschiede zwischen den Varianten. 

 

 

3.3.4.1.3. Darstellung der Ergebnisse der FFH-Vorprüfungen und FFH-
Verträglichkeitsprüfungen 

Entfällt. 

 

 

3.3.4.1.4. Zusammenfassung der artenschutzrechtlichen Risikoeinschätzung 
für Arten des Anhangs IV FFH-RL und Vogelarten nach Abs. 1 
VSchRL, 

Innerhalb der verkehrlich vorbelasteten Ortslage von Gernsbach wird mit dem Vorkommen 

von kulturfolgenden, weit verbreiteten Vogelarten (Zweig- und Nischenbrüter) gerechnet. 

Insofern werden hinsichtlich artenschutzrechtlicher Vorgaben keine Konflikte bewirkt. 

 

 

3.3.4.1.5. Beschreibung der zu erwartenden Emissionen 

Entfällt. 

 

 

3.3.4.2. Vermeidung und Ausgleichbarkeit von Umweltauswirkungen 

3.3.4.2.1. Aussagen zu den vorgesehenen und in der Auswirkungsprognose 
berücksichtigten Vermeidungsmaßnahmen 
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Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände müssen die Gehölzrodungen 

außerhalb der Brutzeit von Vögeln (zwischen Oktober und März) durchgeführt werden.  

 

 

3.3.4.2.2. grundsätzliche Angaben zur Ausgleichbarkeit und Kompensation 
der zu erwartenden Umweltauswirkungen 

Bei Umsetzung der geplanten landschaftspflegerischen Maßnahmen können alle 

projektbedingten Eingriffe im Sinne des § 15 BNatSchG ausgeglichen werden. 

 

 
 
 

3.3.5. Wirtschaftlichkeit 

3.3.5.1. Investitionskosten 

 

3.3.5.1.1. Vergleich der Ergebnisse der Kostenschätzung (Gesamtkosten) 

Für die nicht ausgeschiedenen Varianten wurden teilweise Kostenschätzungen angefertigt. 

Einen Überblick gibt folgende Aufstellung. 

 

Notausgang 1 

Variante II RTH am Isemannweg     1,15 Mio€ (brutto) 

Varianten III Verbindungsstollen     2,55 Mio€ (brutto) 

Variante IV RTH Obersroter Landstraße    0,853 Mio€ 

 

Notausgang 2 

Variante II Verbindungsstollen zum RTH Am Kurpark  2,26 Mio€ 

Variante IV RTH Am Kurpark      1,907 Mio€ 

 

Notausgang 4 

Variante I        1,06 Mio€ 

Variante II         1,24 Mio€ 

Variante III        1,17 Mio€ 

Variante IV        1,78 Mio€ 

Variante V        1,17 Mio€ 

 

Notausgang 5 

Variante I  (nicht untersucht)     - € 

Variante II         1,977 Mio€ 
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3.3.5.2. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

3.3.5.2.1. Vergleich der Baulastträgerkosten 

Entfällt, da sämtliche Kosten für die Nachrüstung der Rettungswege durch die 

Bundesstraßenverwaltung getragen werden. 

 

 

3.4. Gewählte Variante 

Bei der tabellarischen Bewertung werden die Ziele der Planung bewertet. Dabei werden die 

oben genannten Ziele aufgeführt.  

 Raumstruktur 

 Verkehr 

 Sicherheit 

 Umweltverträglichkeit 

 Wirtschaftlichkeit 

 

Die Bewertung wird nach folgender Systematik vorgenommen: 

 0 neutrale, bzw. keine Bewertung möglich (auch bei gleicher Bewertung der Varianten) 

 + die günstigste Lösung 

 - die ungünstigste Lösung 

 (+) eine Variante, die nur wenig schlechter im Vergleich zur günstigsten Variante  

 zu beurteilen ist 

 (-) eine Variante, die nur wenig besser im Vergleich zur ungünstigsten Variante  

 zu beurteilen ist 

 

Gewichtung: 

Da die Rettungswege rein aus sicherheitstechnischen Überlegungen heraus (RABT 

2006) erforderlich werden, wird dieses Ziel zweifach gegenüber allen anderen Zielen 

gewertet. 



B 462 Gernsbach 
Tunnel Gernsbach 
Nachrüstung von Rettungswegen Seite 35 
 

 

 

 
Bewertung der Varianten des Notausgangs 1 

 

Ziel/Kriterium Raumstruktur Verkehr Sicherheit 

Wichtung 2-fach 

Umweltver-

träglichkeit 

Wirtschaftlich-

keit 

gesamt 

V I RTH 

„Scheuerner 

Straße 14“ 

     ausgeschieden 

V II RTH „Am 

Isemanneg“ 
- 0 -- 

wurde im Vorfeld 

verworfen und des-

halb nicht 

weitergehend 

untersucht 

0 ---- 

Verbindungsstollen 

Variante III 1A 
- 0 (++) 

 

 

0 

- (++)- 

Verbindungsstollen 

Variante III 1B 
(-) 0 (++) - (++)(-) 

Verbindungsstollen 

Variante III 2A 
(+) 0 (++) - (+++) 

Verbindungsstollen 

Variante III 2B 
(+) 0 (++) - (+++) 

Variante IV RTH 

„Obertsroter 

Straße“ 

+ 0 ++ 0 + ++++ 

Tabelle 1: Bewertungsmatrix Notausgang 1 

 

Fazit: 

Wie aus der Tabelle erkennbar, besitzt die Variante IV Rettungstreppenhaus „Obertsroter 

Landstraße“ die beste Bewertung. Dies resultiert aus den guten Bewertungen bzgl. der 

Raumstruktur, der Sicherheit und insbesondere der Wirtschaftlichkeit. Die Variante IV 

Rettungstreppenhaus „Obertsroter Landstraße“ wird der weiteren Planung zugrunde gelegt. 

 

 

 

Bewertung der Varianten des Notausgangs 2 

 

Ziel/Kriterium Raumstruktur Verkehr Sicherheit 

Wichtung 2-fach 

Umweltver-

träglichkeit 

Wirtschaftlich-

keit 

gesamt 

V I RTH 

„Hildastraße 14“ 
     ausgeschieden 

V II 

Verbindungsstollen 

zum RTH „Am 

Kurpark“ 

- 0 00 0 - -- 

V III RTH „Am 

Kurpark 
+ 0 00 0 + ++ 

Tabelle 2: Bewertungsmatrix Notausgang 2 
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Fazit: 

Wie aus der Tabelle erkennbar, besitzt die Variante III Rettungstreppenhaus „Am Kurpark“ 

die beste Bewertung. Dies resultiert aus den guten Bewertungen bzgl. der Raumstruktur und 

der Wirtschaftlichkeit. Die Variante III Rettungstreppenhaus „Am Kurpark“ wird der weiteren 

Planung zugrunde gelegt. 

 

 

Bewertung der Varianten des Notausgangs 4 

 

Ziel/Kriterium Raumstruktur Verkehr Sicherheit 

Wichtung 2-fach 

Umweltver-

träglichkeit 

Wirtschaftlich-

keit 

gesamt 

V I   RTH „–Am 

Blumenweg“ 
(+) 0 0 0 + +(+) 

V II   RTH „Am 

Hotel“ 
0 0 0 0 (+) (+) 

V III   RTH „Garten 

Flst.208“ 
- 0 0 0 (+) (+)- 

V IV   RTH „AOK-

Geb. Fl.st. 207“ 
+ 0 0 0 - (+)- 

V  V   RTH „Fl.st 

178/1 und 192“ 
- 0 0 0 (+) (+)-- 

Tabelle 3: Bewertungsmatrix Notausgang 4 

 

 

Fazit: 

Wie aus der Tabelle erkennbar, besitzt die Variante I Rettungstreppenhaus „Am Blumenweg“ 

die beste Bewertung. Dies resultiert aus der guten Bewertung bzgl. der Raumstruktur und 

der Wirtschaftlichkeit. Die Variante I Rettungstreppenhaus „Am Blumenweg“ wird der 

weiteren Planung zugrunde gelegt. 

 

 

 

Bewertung der Varianten des Notausgangs 5 

 

Ziel/Kriterium Raumstruktur Verkehr Sicherheit 
Wichtung 2-fach 

Umweltver-

träglichkeit 

Wirtschaftlich-

keit 

gesamt 

V I RTH „Bahnhof“ + 0 00 - +(*) +++ 

V II RTH 

„Bahnhof“ 
+ 0 00 + -(*) +++ 

Tabelle 4: Bewertungsmatrix Notausgang 5 

(*) Kosteneinschätzung qualitativ, da bei der Variante II der Querstollen zu höheren 

Baukosten führt, als bei der Variante I. 
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Fazit: 

Wie aus der Tabelle erkennbar, erreichen beide Varianten die gleiche Gesamtbewertung. 

Die Variante I ist die wirtschaftlichste Lösung, aber verbunden mit den größten Eingriffen in 

die Natur, deshalb wird die Variante II Treppenhaus „Bahnhof“ der weiteren Planung 

zugrunde gelegt, da diese die beste Bewertung bzgl. der Umweltverträglichkeit besitzt. 

 

 

3.4.1. Wesentliche Ausschlusskriterien der im Vergleich unterlegenen 
Varianten 

Notausgang 1 

Hier führen im Wesentlichen die Kriterien Sicherheit, Raumstruktur (Anzahl der betroffenen 

Gebäude) und Wirtschaftlichkeit zum Ausschluss der unterlegenen Varianten. 

 

Notausgang 2 

Hier führen im Wesentlichen die Kriterien Wirtschaftlichkeit und Raumstruktur (Anzahl der 

betroffenen Gebäude und Versorgungsleitungen) zum Ausschluss der unterlegenen 

Varianten. 

 

Notausgang 4 

Hier führt im Wesentlichen die Kriterien Raumstruktur und Wirtschaftlichkeit zum Ausschluss 

der unterlegenen Varianten. 

 

Notausgang 5 

Hier führt im Wesentlichen das Kriterium Umweltverträglichkeit zum Ausschluss der 

unterlegenen Varianten. 

 

 

 

3.4.2. Würdigung der Belange, die zur Auswahl als Vorzugsvariante 
führen 

Notausgang 1 

Hier führen im Wesentlichen die Kriterien Sicherheit, Raumstruktur (Anzahl der betroffenen 

Gebäude) und Wirtschaftlichkeit zur Wahl der Vorzugsvariante. 

 

Notausgang 2 

Hier führen im Wesentlichen die Kriterien Wirtschaftlichkeit und Raumstruktur (Anzahl der 

betroffenen Gebäude und Versorgungsleitungen) zur Wahl der Vorzugsvariante. 

 

Notausgang 4 
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Hier führen im Wesentlichen die Kriterien Raumstruktur und Wirtschaftlichkeit zur Wahl der 

Vorzugsvariante. 

 

Notausgang 5 

Hier führt im Wesentlichen das Kriterium Umweltverträglichkeit zur Wahl der 

Vorzugsvariante. 

 

 

3.4.3. Würdigung der unterlegenen Belange 

Die Beurteilung aller Kriterien wurde für jeden Notausgang getrennt vorgenommen, dadurch 

entsteht eine differenzierte Beurteilung. Je nach Standort entscheiden jedoch auch dort 

verschiedenste Belange individuell über den Ausschluss von Varianten. Die unterlegenen 

Belange wurden jedoch intensiv betrachtet und gewertet. 

 

 

3.4.4. Ergebnis des Abwägungsprozesses – Vorzugsvariante 
Begründung von Abweichungen von der Vorzugsvariante aus 
UVS-Sicht 

Im Rahmen des Standortvergleichs aus umweltfachlicher Sicht (s. Anlage 19) wurden die 

Planungsvarianten vergleichend hinsichtlich umweltrelevanter Auswirkungen untersucht, die 

nach der Vorplanung realisierbar waren. Für die Rettungstreppenhäuser gab es zwei 

realisierbare Varianten, die in Anlage 19.1 als Standorte 1 und 2 dargestellt sind. 

 

 

Der Variantenvergleich ergab folgendes: 

 

Rettungstreppenhaus 'Obertsroter Landstraße': Aufgrund der Vorbelastung des Bodens am 

Standort 'Obertsroter Landstraße', des geringen Umfangs der Neuversiegelung und der 

Wiederherstellung von ortsbildprägenden Vegetationsstrukturen mit Biotopfunktionen kann 

einer Realisierung an diesem Standort unter naturschutzfachlichen Aspekten zugestimmt 

werden - wohlwissend, dass der Bau des Rettungstreppenhauses an dieser Stelle zu 

zusätzlichen (geringen) Beeinträchtigungen führt. 

 

Rettungstreppenhaus 'Am Kurpark': Unter Berücksichtigung der Auswirkungen wird der 

Standort 1 (Variante III) insgesamt günstiger für die geplante Maßnahme beurteilt. Dies vor 

allem aufgrund der Schonung des Kurparks mit seiner Erholungsfunktion und des 

bestehenden Aufwertungspotentials am Standort 1 (Variante III) wodurch sowohl eine 

gestalterische Einbindung des geplanten Bauwerks erfolgen kann als auch ökologisch 

relevante Vegetationsstrukturen geschaffen werden. 
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Rettungstreppenhaus 'Am Blumenweg': Aufgrund des Verlustes von mehreren Bäumen an 

Standort 1 ist Standort 2 etwas positiver hinsichtlich einer Inanspruchnahme zu beurteilen. 

Die Grünflächen an beiden Standorten zeichnen sich jedoch durch keinen besonderen 

Biotopwert aus. Der Standort 1 wurde schließlich ausgewählt, da hier ausschließlich öffent-

liche Flächen beansprucht werden und aus verkehrstechnischer Sicht die derzeitige Zufahrt-

situation aufrecht zu erhalten ist. Aus umweltfachlicher Sicht gibt es keine wichtigen Aspekte, 

die gegen eine Realisierung des Vorhabens am Standort 1 sprechen; auch aufgrund der 

Vorbelastung des Bodens und des geringen Umfangs der geplanten Neuversiegelung. Einer 

Realisierung an diesem Standort kann somit auch aus umweltfachlicher Sicht zugestimmt 

werden. 

 

Rettungstreppenhaus 'Am Bahnhof': Standort 1 (Variante II) wird – aufgrund der Ausstattung 

(nur Rasenfläche) – für die geplante Maßnahme günstiger beurteilt, vor allem, da an 

Standort 2 mehrere ortsbildprägende Bäume verloren gehen. 

 

Weitere Ausführungen siehe Unterlage 19.1. 

 

 

3.4.5. Natura 2000-Gebiet 

Von den gewählten Varianten ist kein NATURA 2000-Gebiet betroffen, 

 



B 462 Gernsbach 
Tunnel Gernsbach 
Nachrüstung von Rettungswegen Seite 40 
 

 

 

 

4. Technische Gestaltung der Baumaßnahme 

4.1. Ausbaustandart 

4.1.1. Entwurf- und Betriebsmerkmale 

Gemäß RABT müssen die Treppen für Begegnungsverkehr mindestens 1,50 m breit sein. 

Die Fluchttreppenhäuser sind rauchfrei zu halten. Daher sind Überdruckbelüftungen 

vorzusehen.  

 

Die im Tunnel nachzurüstende Tür muss der Feuerwiderstandsklasse T90 genügen und eine 

lichte Durchgangsgröße von b x h = 1,0 x 2,0 m aufweisen. 

 

 

4.1.2. Vorgesehene Verkehrsqualität 

Entfällt. 

 

 

4.1.3. Gewährleistung der Verkehrssicherheit 

Entfällt. 

 

 

4.1.4. Betriebsdienstaudit 

Entfällt. 

 

 

4.2. Nutzung/Änderung des umliegenden Straßen- bzw. 
Wegenetzes 

Entfällt. 

 

 

4.3. Linienführung 

4.3.1. Beschreibung des Trassenverlaufs 

Auf Basis der für jeden Notausgang gewählten Vorzugsvariante ergeben sich folgende 

Fluchtwegabstände. 
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Einrichtung Station Tunnel Abstand Flurstück 

Südportal  0 + 393   

  70,44 m  

Notausgang 1 

Rettungstreppenhaus „Obertsroter 
Landstraße“ 

0 + 463,44  8366 (L 78) 

  296,525 m  

Notausgang 2  

Rettungstreppenhaus „Am 
Kurpark“  

0 + 759,965  3505 

  302,785 m  

Notausgang 3 

Rettungstreppenhaus 
„Betriebsgebäude“ = Bestand  

1 + 062,75  Betriebsgebäude 

  276,25 m  

Notausgang 4  

Rettungstreppenhaus „Am 
Blumenweg“ 

1 + 330,00  3077/27 

  300 m  

Notausgang 5 

Rettungstreppenhaus „Am 
Bahnhof“ 

1 + 630,00  3505/12 

  290 m  

Nordportal  1 + 920,00   

Tabelle 5: Fluchtwegabstände im Tunnel nach Nachrüstung 

 
 

 

4.3.2. Zwangspunkte 

Notausgang 1 

Der Tunnel liegt im Bereich des Querschlages Nr. 1 ca. 9,00 m unter Gelände. Das 

Rettungstreppenhaus ist im Bereich einer vorhandenen Inselfläche zwischen L 78 und 

Murgtalbahn geplant. Die Gefahr einer Betretung des Bahngeländes durch flüchtende 

Personen besteht aufgrund der vorhandenen Einzäunung der Bahnbetriebsflächen nicht. 

Von einer Absicherung in Richtung der L 78 wurde abgesehen, um zum einen flüchtenden 

Personen keine Hindernisse in den Fluchtweg zu stellen und gleichzeitig eine möglichst freie 

Zugänglichkeit für die Rettungsdienste zu schaffen. 

 

Die an dem Treppenschacht unmittelbar angrenzende Murgtalbahn ist elektrifiziert, so dass 

ein Sicherheitsabstand zur Fahrleitung von 3 m gewährleistet sein muss.  

 

Die Zufahrt erfolgt über die Landesstraße 78 (Obertsroter Landstraße). 
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Notausgang 2 

Der Tunnel im Bereich des Querschlages  hat eine Überdeckung von ca. 20 m. Das Gelände 

steigt von West nach Ost steil an. Die Anordnung eines Rettungstreppenhauses im 

Nahbereich des Tunnels müsste in Hanglange in Privatgrundstücken erfolgen. Deshalb 

wurde als Rettungstreppenhausbereich das Flurstück 3505/07 gewählt, welches sich im 

Eigentum der der DB AG befindet.  

 

Zur unterirdischen Erschließung des Flurstücks vom Tunnel aus ist ein ca. 50 m langer 

Querstollen erforderlich. 

 

Die an dem Treppenschacht unmittelbar angrenzende Murgtalbahn ist elektrifiziert, so dass 

ein Sicherheitsabstand zur Fahrleitung von 3 m gewährleistet sein muss.  

 

Die Zufahrt erfolgt über die Zufahrt südlich des Schachtgebäudes an der Scheuerner Straße. 

Zur Überbrückung des Höhenunterschieds wird das Gelände angeschüttet und eine 

Stützwand zur Bahnlinie hin errichtet. 

 

Notausgang 4 

Das Rettungstreppenhaus „Am Blumenweg“ wird auf einer Grünfläche neben dem 

Gedenkstein „Schlesien“ zwischen der Parkplatzzufahrt und der Bahnlinie angeordnet. 

 

Um die Zufahrt zum Parkplatz zu gewährleisten, wird das Rettungstreppenhaus so 

angeordnet, dass es im Endzustand nur geringfügig in die Parkfläche eingreift. Dadurch 

ergibt sich ein abgewinkelter Querschlag vom Tunnel zum Rettungstreppenhaus mit einer 

Länge von etwa 5,50 m.  

 

Notausgang 5 

Der Notausgang 5 zweigt im Block 114 ab, der am südlichen Ende des Bahnhofsvorplatzes 

liegt. Das Rettungstreppenhaus wird am südlichen Ende des Parkplatzes im DB-Gelände 

vorgesehen, so dass die Murgtalbahn bergmännisch unterfahren werden muss. Das 

Rettungstreppenhaus wird so angeordnet, dass keine obertägigen Eingriffe in die 

Gleisanlagen (umzäunter Bereich) erforderlich werden. Durch die Lage des 

Rettungstreppenhauses wird ein ca. 38 m langer Querstollen erforderlich. Die Erschließung 

des Rettungstreppenhauses erfolgt von der Schwarzwaldstraße aus. 
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4.4. Querschnittsgestaltung 

4.4.1. Querschnittselemente und Querschnittsbemessung 

Notausgang 1 

Das Rettungstreppenhaus muss eine Höhendifferenz von 8,82 m mit 49 Stufen 18 x 27 cm 

überwinden. Die Größe des Rettungstreppenhauses beträgt 3,2 x 5,93 m im Lichten. 

 

Notausgang 2 

Der Querstollen wird mit einer Steigung von 10 % ausgeführt, um die Höhendifferenz für das 

Rettungstreppenhaus zu verringern. Das Rettungstreppenhaus muss eine Höhendifferenz 

von 15,88 m mit 90 Stufen 17,64 x 27 cm überwinden. Die Größe des 

Rettungstreppenhauses beträgt 3,20 x 7,14 m im Lichten. 

 

Notausgang 4 

Der Querstollen wird bis zum Rettungstreppenhaus horizontal ausgeführt. Die Größe des 

Rettungstreppenhauses beträgt 3,20 x 6,08 m . Die zu überwindende Höhe beträgt 21,51 m. 

Somit werden 125 Stufen 17,08 (18,00) x 28 cm erforderlich.   

 

Notausgang 5 

Der Querstollen wird mit einer Steigung von 4 % ausgeführt. Die Konstruktion erfolgt analog 

den Fluchttreppenhäusern „Am Kurpark“ (NA 2) und „Am Blumenweg“ (NA 4). Die mit dem 

Rettungstreppenhaus zu überwindende Höhe beträgt 17,80 m. Somit werden 80 Stufen 

18,2 x 27 cm und 17 Stufen 19,06 x 27 cm erforderlich. Um die Parkplätze am Südrand des 

Parkplatzes im Endzustand wieder herstellen zu können, wird der oberste Treppenlauf nach 

Süden verschoben. 

 

 

4.4.2. Fahrbahnbefestigung 

Stollenbereich 

Die Befestigung der Querstollen wird in Beton ausgeführt. 

 

Rettungstreppenhaus „Obertsroter Landstraße“ 

Der Bereich unmittelbar am Ausgang aus dem Rettungstreppenhaus wird in 

Betonsteinpflaster (wasserdurchlässig) befestigt. die nach Süden verlegte Haltebucht wird 

zur besseren Erkennbarkeit in Natursteinpflaster befestigt. 

 

Vorplätze vor den Treppenhäusern 

Am Rettungstreppenhaus „ Am Kurpark“ und „Am Bahnhof“ wird die Befestigung mit 

wasserdurchlässigem Betonpflaster und ca. 3-4 cm breiten Rasenfugen hergestellt. Dies 
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dient zur Reduzierung des Oberflächenwasserabflusses in die Kanalisation und Erhöhung 

der Versickerung sowie der Gestaltung und Einpassung in das Stadtbild. 

 

Rettungstreppenhaus „Am Blumenweg“ 

Der Bereich unmittelbar am Ausgang aus dem Rettungstreppenhaus wird in Ökopflaster mit 

Rasenfugen hergestellt. Der Parkplatz erhält eine Befestigung, wie heute, aus Asphalt. 

 

 

4.4.3. Böschungsgestaltung 

Böschungen sind nur im Bereich des Rettungstreppenhauses „Am Kurpark“ erforderlich, die 

Neigung beträgt 1:1,5. 

 

 

4.5. Besondere Anlagen 

Entfällt. 

 

 

4.6. Ingenieurbauwerke 

Der bestehende Straßentunnel der B 462 weist folgend Daten auf. 

 

 Station Länge/Abstand 

Südportal  0 + 393,00  

Nordportal  1 + 920,00  

Tunnellänge   1.527 m 

bestehender Notausgang  1 + 062,75  

Abstand Südportal / bestehender Notausgang   669,75 m 

Abstand Nordportal / bestehender Notausgang  857,25 m 

Längsneigung von Süd nach Nord  0+551,56 – 0,741,0 
0+741,0 – 1+574,0 
1+574,0 – 1+744,6 

- 4 %  
- 1 % 
+ 4 % 

Regelquerschnitt  10,5 T  

Tabelle 6: Daten Straßentunnel im Bestand 
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Durch die Anordnung der vorgesehenen Notausgänge entstehen folgende Fluchtweglängen 

im Straßentunnel. 

 

Einrichtung Station Tunnel Fluchtwegabstand Flurstück 

Südportal  0 + 393   

  70,44 m  

Notausgang 1 

Rettungstreppenhaus 
„Obertsroter Landstraße“ 

0 + 463,44  8366 (L 78) 

  296,525 m  

Notausgang 2 

Rettungstreppenhaus „Am 
Kurpark“  

0 + 759,965  3505 

  302,785 m  

Notausgang 3 

Rettungstreppenhaus 
„Betriebsgebäude“ = Bestand  

1 + 062,75  

 

Betriebsgebäude 

  276,25 m  

Notausgang 4 

Rettungstreppenhaus „Am 
Blumenweg“ 

1 + 330,00  3077/27 

  300 m  

Notausgang 5 

Rettungstreppenhaus „Am 
Bahnhof“ 

1 + 630,00  3505/12 

  290 m  

Nordportal  1 + 920,00   

Tabelle 7: Fluchtwegabstände im Tunnel nach Nachrüstung 

 

Geotechnisches Messprogramm/Beweissicherung 

Für eine laufende Kontrolle des Verhaltens des ausgebrochenen und gesicherten 

Hohlraumes sowie für eine Optimierung der Sicherungsmaßnahmen in den verschiedenen 

zu erwartenden Gebirgsverhältnissen sind folgende Verformungsmessungen vorgesehen: 

 Verschiebungsmessungen in der Firste (Decke) und in der Ulme (Seitenwand) im 

Abstand von ca. 10 bis 50 m 

 Verschiebungsmessungen in der Baugrube 
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Auswirkungen der Baumaßnahme (Erschütterungen) auf bauliche Anlagen 

 

Durch den Sprengvortrieb im Stollen, bzw. Rettungstreppenhaus werden sich 

Erschütterungen sowohl am Tunnelbauwerk als auch untergeordnet an den angrenzenden 

baulichen Anlagen ergeben. 

Vor Beginn der Baumaßnahme werden der Tunnel und die im Einflussbereich der Trasse 

sich befindenden Gebäude von einem unabhängigen vereidigten Sachverständigen 

beweisgesichert. Die Auswahl der Gebäude wird vor Beginn der Arbeiten durch den 

Sachverständigen festgelegt. 

Die angrenzenden, dem Bauteil am nächsten liegenden Gebäude, werden von einem 

Erschütterungssachverständigen nach DIN 4150 klassifiziert und zulässige, für die Gebäude 

unschädliche Erschütterungswerte festgelegt. Im Zuge des Baues und Vortriebs werden über 

Geophone die Erschütterungswerte aufgezeichnet und vom Sachverständigen beurteilt. 

Nähern sich beim Vortrieb vorauseilend die gemessenen Werte den Grenzwerten an, 

können durch Variation des Sprengbildes, durch Abschlagsreduzierungen oder durch 

Unterteilung des Querschnitts die Erschütterungen reduziert werden. Durch dieses Verfahren 

können die weiter vom Bauwerk entfernt liegenden Gebäude, die erwartungsgemäß 

geringere Erschütterungen erfahren, als sicher betrachtet werden. Sollte der 

Sachverständige im Rahmen des Beweissicherungsverfahrens Gebäude erkennen, die 

weiter entfernt von der Trasse aufgrund der Substanz und der Konstruktion gefährdet sind, 

so werden diese mit in das Messprogramm angenommen. 

In den Lageplänen (Unterlage 3.2 und 5) sind die entsprechenden, bis jetzt vorgesehenen 

Hauptgebäude eingetragen und kenntlich gemacht. Nebengebäude sind nicht erfasst, da 

davon auszugehen ist, dass die Nebengebäude (Garagen, Schuppen, etc.) aufgrund der 

Maßnahmen am Hauptgebäude ausreichend gesichert sind. Der Sachverständige 

entscheidet, ob noch zusätzliche Nebengebäude mit in das Beweissicherungsverfahren und 

Messprogramm mit aufgenommen werden. 

 

 

Rettungstreppenhaus „Obertsroter Landstraße“ NA 1 

 

Örtliche Randbedingungen 

 

Das Rettungstreppenhaus kommt im Bereich der offenen Bauweise Süd zu liegen. Die 

Bahnlinie quert in diesem Bereich den Tunnel. Daher wurde das Rettungstreppenhaus so 

gelegt, dass es sich außerhalb des Lichtraumprofils der Bahn befindet. Durch die unmittelbar 

angrenzende Obertsroter Landstraße mit der Haltebucht für die Informationstafel ist die 

Zugänglichkeit zum  Rettungstreppenhaus durch die Rettungsdienste gewährleistet. Durch 

die Anordnung des Rettungstreppenhauses müssen die Haltebucht und die Informationstafel 

nach Süden verschoben werden. 
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Konstruktion 

 

Das Rettungstreppenhaus wird komplett in offener Bauweise hergestellt. Im Schutze eines 

senkrechten Verbaus in den Überlagerungsschichten und eines rückverankerten 

Spritzbetonverbaus im Granit wird das Bauwerk als wasserundurchlässige Betonkonstruktion 

errichtet. Der wasserdichte Anschluss an den bestehenden Tunnel erfolgt über ein 

innenliegendes Fugenband im neu zu erstellenden Stahlbetonrahmen der Fluchttür. Das 

Rettungstreppenhaus muss eine Höhendifferenz von 8,82 m mit 49 Stufen 18 x 27 cm 

überwinden. Die Größe des Rettungstreppenhauses beträgt 3,2 x 5,93 m im Lichten. 

 

Baugrubenverbau 

 

Die Felslinie wird ca. 5,5 m unter Gelände erwartet. Da der Grundwasserspiegel deutlich 

über der Felslinie liegt, wird ein rückverankerter Spundwandverbau mit Vorbohrungen 

vorgesehen. Der Felsbereich wird unter 80° geböscht und mit Spritzbeton und einer 

Vernagelung gesichert. 

Um die Überschüttung des Tunnels mit der darüber verlaufenden Bahnlinie abfangen zu 

können, wird ein Bohrträgerverbau eingebracht, der mittels Steifen gegen die Spundwand 

gehalten wird. 

 

Herstellung der Fluchttür 

 

Nach Fertigstellung des Baugrubenverbaus und des Aushubs wird im Schutze einer 

Stahlabfangkonstruktion, die im Fahrbahnbereich errichtet werden muss, eine 2,02 x 3,15 m 

große Öffnung in die Tunnelwand mit einer Seilsäge eingeschnitten und der Beton 

abgebrochen. Danach wird ein Stahlbetonrahmen eingebaut, der wasserdicht an das 

Rettungstreppenhaus angeschlossen wird. 

 

 

Auswirkungen der Baumaßnahme auf bauliche Anlagen 

 

Durch den Aushub und durch die Sprengungen im Granit ist mit Steinflug auf die 

benachbarte Obertsroter Straße und auf die Bahnlinie zu rechnen. Daher sind die 

Sprengungen in den Zugpausen durchzuführen. Während der Sprengungen ist die 

Obertsroter Landstraße zu sperren. Zur Überwachung der Bahnlinie wird diese während der 

Baumaßnahme ständig vermessungstechnisch überwacht. 
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Technikraum/Überdruckbelüftung 

 

An das Rettungstreppenhaus wird obertägig ein Betriebsraum mit lichten Weiten von 2,55 x 

2,0 m und ein Ventilatorraum mit lichten Weiten von 3,20 x 2,20 m angeschlossen. Der 

Zugang erfolgt jeweils von außen. 

Analog den anderen Ausgangsgebäuden wird als Dachkonstruktion eine Walm-

dachausbildung mit Aluminiumeindeckung vorgesehen. 

 

 

Rettungstreppenhaus „Am Kurpark“ NA 2 mit Querschlag  

 

Örtliche Randbedingungen  

 

Der Tunnel im Bereich des Querschlages  hat eine Überdeckung von ca. 20 m. Das Gelände 

steigt von West nach Ost steil an. Die Anordnung eines Rettungstreppenhauses im 

Nahbereich des Tunnels müsste in Hanglange in Privatgrundstücken erfolgen. Deshalb 

wurde als Rettungstreppenhausbereich das Flurstück 3505/07 gewählt, welches sich im 

Eigentum der der DB AG befindet.  

 

Zur unterirdischen Erschließung des Flurstücks vom Tunnel aus ist ein ca. 50 m langer 

Querstollen erforderlich. 

 

Die an dem Treppenschacht unmittelbar angrenzende Murgtalbahn ist elektrifiziert, so dass 

ein Sicherheitsabstand zur Fahrleitung von 3 m gewährleistet sein muss.  

 

Die Zufahrt erfolgt über die Scheuerner Straße, die parallel zum geplanten Schachtgebäude 

verläuft. Zur Überbrückung des Höhenunterschieds wird das Gelände angeschüttet und eine 

Stützwand zur Bahnlinie hin errichtet. 

 

 

Konstruktion  

 

Das Rettungstreppenhaus wird im Bereich der quartären Überlagerungsschichten in offener 

Bauweise im Schutze eines senkrechten Verbaus als wasserundurchlässige 

Betonkonstruktion errichtet. 

 

Im bergmännisch erstellten Schachtabschnitt wird die WUB-KO (wasserundurchlässige 

Konstruktion) zusätzlich mit einer 3 mm dicken Kunststoffdichtungsbahn abgedichtet. Die 

Verwahrung erfolgt am Schachtkopf mit einem umlaufenden 6-stegigen außenliegenden 

Fugenband gemäß der Zusätzlichen Vertragsbedingungen und Richtlininen für 

Ingenieurbauten ZTV-ING Teil 5, Abschnitt 5, Bild 5.5.3. 
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Zwischen Rettungstreppenhaus und Tunnel wird ein kreisförmiger Querstollen  aufgefahren. 

Der Querstollen wird als zweischalige Konstruktion druckwasserhaltend ausgeführt. 

Zwischen der temporären Spritzbetonaußenschale und der Stahlbetoninnenschale wird eine 

3 mm dicke Abdichtung mit Kunststoffdichtungsbahn vorgesehen.aDer Anschluss an den 

Schacht erfolgt mit einem innenliegenden Fugenband gemäß der Richtzeichnungen für 

Ingenieurbauten, Tunnel geschlossen RiZ T Fug 10. 

 

Der Querstollen wird mit einer Steigung von 10 % ausgeführt, um die Höhendifferenz für das 

Rettungstreppenhaus zu verringern. Das Rettungstreppenhaus muss eine Höhendifferenz 

von 15,88 m mit 90 Stufen 17,64 x 27 cm überwinden. Die Größe des 

Rettungstreppenhauses beträgt 3,20 x 7,14 m im Lichten.  

 

 

Baugrubenverbau / Schachtherstellung 

 

Die Felslinie im Bereich des Treppenschachtes wird ca. 3,50 bis 4,0 m unter Gelände 

vermutet. Da der Grundwasserspiegel deutlich über der Felslinie liegen wird, wird ein 

rückverankerter Spundwandverbau mit Vorbohrungen vorgesehen.  

 

Im Fußbereich der Spundwand wird ein Ringbalken umlaufend betoniert. Die bergmännische 

Schachtauffahrung erfolgt von Unterkante Baugrube Rettungstreppenhaus im 

Sprengvortrieb. Die Abschlagslänge beträgt zwischen 1,0 und 1,50 m. Die Sicherung erfolgt 

entsprechend der Abschlagstiefe mit bewehrtem Spritzbeton und Ankern. Zur Verhinderung 

von Steinflug im Zuge der Sprengarbeiten sind entsprechende Maßnahmen, wie Abdecken 

mit Sprengmatten, vorzusehen. 

 

 

Herstellung Querschlag und Fluchttür  

 

Die Herstellung des Querschlages erfolgt vom Schacht aus im Sprengvortrieb. Da der 

Querschlag in der Höhe im Ausbruchprofil des Tunnels liegt und die Felsüberdeckung > 7 m 

beträgt, ist davon auszugehen, dass im Querschlag ähnliche Gebirgsverhältnisse 

vorherrschen, wie im Tunnel. 

 

Auswirkungen der Baumaßnahme auf bauliche Anlagen 

 

Durch den Sprengvortrieb des Schachtes und des Querschlages ergeben sich 

Erschütterungen sowohl in den über dem Stollen liegenden als auch in den angrenzenden 

Gebäuden sowie am Tunnelbauwerk. Die Beweissicherung und Überwachung erfolgt analog 

wie bereits beschrieben. 
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Betriebsraum 

 

An das Rettungstreppenhaus wird obertägig ein Betriebsraum mit lichten Weiten von 2,0 x 

5,93 m angegliedert. Der Zugang zum Betriebsraum erfolgt über den Ausgang 

Rettungstreppenhaus. Damit ergibt sich über Tage ein Ausgangsgebäude mit den 

Außenabmessungen 6,0 x 6,53 m. Als Dachkonstruktion ist ein Walmdach mit 

Alublechabdeckung vorgesehen. Für die Überdruckbelüftung des Querschlages  ist nach 

dem Abgang des Parallelstollens die Schottwand mit Strahlventilator vorgesehen. Die 

Luftansaugung erfolgt über eine Wandöffnung von 3,0 x 2,0 m. 

 

 

Rettungstreppenhaus „Am Blumenweg“ NA 4 mit Querschlag  

 

Örtliche Randbedingungen  

 

Das Rettungstreppenhaus 4 „Am Blumenweg“ wird auf dem Parkplatz zwischen Bahnlinie 

und dem Hotel „Gernsbach“ angeordnet. Die gewählte Lage stellt ausreichende 

Sichtverhältnisse für die vom Parkplatz abfahrenden Fahrzeuge sicher. Die Länge des 

abgewinkelten Querschlags beträgt ca. 5,50 m.  

 

 

Konstruktion  

 

Die Konstruktion erfolgt analog der des Rettungstreppenhauses „Am Kurpark“. Die zu 

überwindende Höhe beträgt 21,51 m. Somit werden 125 Stufen  17,08 (18,00) x 28 cm 

erforderlich.   

 

 

Baugrubenverbau  

 

Die Felslinie liegt ca. 7 m unter Gelände. Der Grundwasserspiegel liegt ca. 3 m über der 

Felslinie. Dadurch wird auch hier ein wasserdichter Verbau mit rückverankerten 

Spundwänden erforderlich.  

Für das Einbringen der Spundwände werden Vorbohrungen erforderlich.  

 

Im Fußbereich der Spundwand wird ein Ringbalken umlaufend betoniert. Die bergmännische 

Schachtauffahrung erfolgt von Unterkante UK Baugrube Rettungstreppenhaus im 

Sprengvortrieb. Die Abschlagslänge beträgt zwischen 1,0 und 1,50 m. Die Sicherung erfolgt 

entsprechend der Abschlagstiefe mit bewehrtem Spritzbeton und Ankern. Zur Verhinderung 
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von Steinflug im Zuge der Sprengarbeiten sind entsprechende Maßnahmen, wie Abdecken 

mit Sprengmatten, vorzusehen. 

 

Herstellen der Fluchttür 

 

Die Herstellung des kurzen Querschlages erfolgt vom Schacht aus im Sprengvortrieb wie in 

Ziffer 4.11 beschrieben. Der Querschlag wird in verwitterten und nachbrüchigen 

Fanglomeraten aufgefahren. 

 

Auswirkungen der Baumaßnahme auf bauliche Anlagen 

 

Durch die Herstellung des Schachtes und des Querschlages ergeben sich ebenfalls 

Erschütterungen auf die angrenzende Bebauung und auf das Tunnelbauwerk. 

Die Beweissicherung und Überwachung erfolgt wie bereits beschrieben. 

 

 

Betriebsraum 

 

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse erhält das RTH 4 keinen separaten Betriebsraum. 

Die Schaltschränke für die Überdruckbelüftung werden auf einer Kragplatte im Treppenhaus 

aufgestellt. Die Schaltschränke für die Elektrotechnik werden am Fuß des Treppenhauses 

unter dem Treppenlauf vorgesehen.Die Überdruckbelüftung erfolgt über eine 

Rauchschutzdruckanlage und ein Zuluftrohr (Durchmesser 1m) welches ca. 2m über das 

Gelände ragt. 

 

 

Rettungstreppenhaus „Am Bahnhof“ NA 5 mit Querschlag  

 

Örtliche Randbedingungen  

 

Der Notausgang 5 zweigt im Block 114 ab, der am südlichen Ende des Bahnhofsvorplatzes 

liegt. Das Rettungstreppenhaus wird am südlichen Ende des Parkplatzes im DB-Gelände 

vorgesehen, so dass die Murgtalbahn bergmännisch unterfahren werden muss. Das 

Rettungstreppenhaus wird so angeordnet, dass keine obertägigen Eingriffe in die 

Gleisanlagen (umzäumter Bereich) erforderlich werden. Durch die Lage des 

Rettungstreppenhauses wird ein ca. 38 m langer Querstollen erforderlich. Die Erschließung 

des Rettungstreppenhauses erfolgt von der Schwarzwaldstraße aus. 

 

 

 

 



B 462 Gernsbach 
Tunnel Gernsbach 
Nachrüstung von Rettungswegen Seite 52 
 

 

 

Konstruktion  

 

Die Konstruktion erfolgt analog den Fluchttreppenhäusern „Am Kurpark“ und „Am 

Blumenweg“. Die mit dem Rettungstreppenhaus zu überwindende Höhe beträgt 17,80 m. 

Somit werden 80 Stufen 18,2 x 27 cm und 17 Stufen 19,06 x 27 cm erforderlich. Um die 

Parkplätze am Südrand des Parkplatzes im Endzustand wieder herstellen zu können, wird 

der oberste Treppenlauf nach Süden verschoben. 

 

 

Baugrubenverbau  

 

Die Felslinie liegt ca. 4 m und der Grundwasserspiegel ca. 2,5 m unter Gelände.  

Dadurch wird auch hier ein wasserdichter Verbau mit rückverankerten Spundwänden, die in 

kiesverfüllte Vorbohrungen eingestellt werden, erforderlich.  

 

Im Fußbereich der Spundwand wird ein Ringbalken umlaufend betoniert. Die bergmännische 

Schachtauffahrung erfolgt von UK Baugrube Rettungstreppenhaus im Sprengvortrieb. Die 

Abschlagslänge beträgt zwischen 1,0 und 1,50 m. Die Sicherung erfolgt entsprechend der 

Abschlagstiefe mit bewehrtem Spritzbeton und Ankern. Zur Verhinderung von Steinflug im 

Zuge der Sprengarbeiten sind entsprechende Maßnahmen, wie Abdecken mit 

Sprengmatten, vorzusehen. 

 

 

Querschlag und Fluchttür  

 

Die Herstellung des Schachtes erfolgt vom Schacht aus im Sprengvortrieb. Der Querschlag 

wird innerhalb der im Tunnelquerschnitt angetroffenen geologischen Formationen 

aufgefahren. Der Querschlagbereich liegt demnach im Übergangsbereich „Oberster 

Schichtabschnitt der Oberrotliegendfanglomerate“.  

Dieser Abschnitt zeichnete sich durch ungewöhnlich hohe Wasserzutritte aus. Somit kommt 

nur ein Vortrieb mit kurzen Abschlägen der Vortriebsklassen 4.1 und 6.1 in Betracht. 

Zusätzlich werden wegen des hohen Wasserandrangs voreilende Entwässerungsbohrungen 

vorgesehen. 

 

Im Knick des Querschlages wird der Stollen auf 10 m Länge aufgeweitet, damit im 

Bauzustand die Vortriebsgeräte gedreht werden können. Zur Herstellung eines 

Verstärkungsrings im Verschneidungsbereich wird der Aufweitungsquerschnitt ca. 3 m über 

Außenkante Stollenquerschnitt aufgefahren. Dieser Bereich wird im Endzustand zur 

Unterbringung einer Elektrozentrale genutzt. 
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Der Ausbruch in Annäherung an den Tunnel sowie die Herstellung der Fluchttüröffnungen 

erfolgt wie bereits beschrieben. 

 

Auswirkungen der Baumaßnahme auf bauliche Anlagen 

 

Durch den Sprengvortrieb des Schachtes und des Querschlages ergeben sich 

Erschütterungen sowohl in den angrenzenden Gebäuden als auch auf das Tunnelbauwerk. 

Die Beweissicherung und Überwachung erfolgt wie bereits beschrieben. 

Zusätzlich werden im Bereich der Bahnquerung Oberflächennivellements durchgeführt. 

 

 

Betriebsraum 

 

An dem Ausgangsbereich des Rettungstreppenhauses wird ein Betriebsraum mit den lichten 

Abmessungen 2,50 x 2,40 m angehängt. Der Zugang zum Betriebsraum erfolgt über den 

Ausgang des Rettungstreppenhauses. 

Analog zu den übrigen Ausgangsgebäuden erhält auch dieses Gebäude eine 

Walmdachkonstruktion mit Aluminiumblechabdeckung. Im Betriebsraum wird eine 

Rauchschutzdruckanlage untergebracht, die zur Überdruckbelüftung des 

Rettungstreppenhauses und des Querschlages dient. 

Im Aufweitungsbereich wird ein Betriebsraum zur Unterbringung der elektrotechnischen 

Anlagen hergestellt. 

 

 

Entwässerung der vier Ingenieurbauwerke 

 

Bauwerksentwässerung 

 

Das auf den Dächern anfallende Wasser wird nicht separat gefasst, sondern in das Gelände 

eingeleitet. 

 

Entwässerung während der Bauzeit 

 

Das in den Baugruben und in den Stollen anfallende Niederschlags-, Brauch- und 

Grundwasser wird über Gräben bzw. eine Baudrainage gefasst und am jeweiligen Tiefpunkt 

über eine Pumpstation mit Druckleitung zum Absetzbecken geleitet. 

Aufgrund der Spritzbetonarbeiten wird sich eine Veränderung des pH-Wertes ergeben, so 

dass das anfallende Wasser zusätzlich über eine CO2-Neutralisationsanlage geführt wird. Als 

Vorflut dient entweder die Kanalisation der Stadt Gernsbach oder die Murg. 
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Absturzsicherung 

 

In den Fluchttreppenhäusern wird ein Füllstabgeländer angeordnet. 

 

 

Betriebstechnische Ausstattung 

 

Für die betriebstechnische Ausrüstung wird ein getrennter Bauwerksentwurf erstellt, so dass 

hier nur die wesentlichen Einrichtungen stichwortartig aufgeführt werden: 

 

 Beleuchtung 

 Überdruckbelüftung 

 Notrufstation am Notausgang (Querschlag) und am Ausgang des 

Rettungstreppenhauses 

 

 

4.7. Lärmschutzanlagen 

Entfällt. 

 

 

4.8. Öffentliche Verkehrsanlagen 

Entfällt. 

 

 

4.9. Leitungen 

Im Planungsraum sind verschiedenste Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden. Diese 

werden gesichert, bzw. kleinräumig verlegt. 

 

 

4.10. Baugrund/Erdarbeiten 

Für den Tunnel Gernsbach liegt eine geologische Dokumentation der BUNG Beratende 

Ingenieure vom November 1997 vor.  
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Allgemeines 

 

Geologie 

 

Die geologischen Verhältnisse des Tunnels Gernsbach lassen sich in zwei Abschnitte 

untergliedern. 

 

Im Süden steht vom bergmännischen Anschlag bei km 0+511,56 bis km 1+042 (Firste) bzw. 

1+090 (Sohle) harter Granit an. Im Norden schließt sich bis zum Tunnelanschlag Nord 

weicheres Festgestein, das sogenannte Fanglomerat der Rotliegenden an. 

 

Die quartäre Überlagerung im Süden, welche aus mehr oder weniger schluffigem 

granitischen Verwitterungsgrus und -schutt besteht, beträgt ca. 5 m. 

 

Im Norden stehen ca. 7 m mächtige Aueschotter mit hohen Schluff- und Sandsteinanteilen 

an, in die zahlreiche Granitblöcke eingelagert sind. 

 

Das Fluchtreppenhaus „Obertsroter Landstraraße (NA 1) und das Rettungstreppenhaus „ Am 

Kurpark“ (NA 2) mit Querstollen kommen im Granitbereich zu liegen.  

 

Die Querstollen zu den Notausgängen 4 und 5 mit den zugehörigen Fluchttreppenhäusern 

„Am Blumenweg“ und „Am Bahnhof“ werden im Rotliegenden hergestellt. 

 

Für den Bau der vier Rettungstreppenhäuser wurden zwischen Oktober 2012 und Februar 

2013 insgesamt vier Erkundungsbohrungen (eine Bohrung je Standort) von der Baustoff- und 

Bodenprüfstelle des Regierungspräsidiums Karlsruhe durchgeführt. 

 

 

 

 

Hydrogeologische Verhältnisse 

 

Im Norden bilden die Aueschotter aufgrund ihres großen Porenvolumens den 

Hauptgrundwasserleiter. Der Grundwasserstand liegt ca. 4 bis 5 m unter Gelände.  

 

Im Süden steigt der Grundwasserspiegel entsprechend den topographischen 

Randbedingungen an. Der Grundwasserspiegel liegt meist im Verwitterungsschutt, teilweise 

aber auch im Granit selbst. 

Beide im Tunnel anstehenden Gesteinsarten Rotliegend Fanglomerate und Granit sind 

Kluftgrundwasserleiter.  
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Im Bereich der Fanglomeratstrecke wurde im Tunnel eine Gesamtwassermenge von 

mindestens 10 l/s abgepumpt, in der Granitstrecke ca. 3 bis 4 l/s. Die größten Wasserzutritte 

traten vom bergm. Tunnelanschlag Nord bis ca. TM 180 (km 1+564) auf (ca. 7 l/s). 

 

Durch den Tunnelvortrieb wurde der Grundwasserspiegel größtenteils bis auf Sohlniveau 

temporär abgesenkt. 

 

Nach Fertigstellung des druckwasserhaltenden Tunnels stieg der Grundwasserspiegel 

wieder auf das ursprüngliche Niveau an. 

 

 

Geologische Verhältnisse Rettungstreppenhaus „Obertsroter Landstraße“ 

 

Für die Beschreibung der geologischen Verhältnisse wird hilfsweise die Bohrung BK 12, die 

bei ca. km 0+425 liegt ist, herangezogen, da die geologische Dokumentation nur den 

bergmännischen Tunnelbereich umfasst. 

Gemäß Bohrung BK 12 steht unter einer 5,3 m mächtigen quartären Deckschicht teilweise 

geklüfteter Granit an. Der Grundwassrstand steht ca. bei 165 m NN an. 

 

 

Geologische Verhältnisse Rettungstreppenhaus „Am Kurpark“ NA 2 mit Querschlag 

 

Der Treppenschacht des Rettungstreppenhauses liegt ca. 60 m westlich der Tunnelachse. 

Hilfsweise werden die Bohrergebnisse aus den Bohrungen BK 1 bis BK 3 des 

Geotechnischen Gutachtens der Weber Ingenieure für das RÜB Kurpark vom 30.04.2007 

herangezogen. Die Bohrungen liegen ca. 35 bis 50 m nördlich des Rettungstreppenhauses. 

Demnach stehen bis ca. 3,50 m unter Gelände quartäre Überlagerungen aus künstlichen 

Auffüllungen, bindigen Deckschichten und Flussgeröllen, die einen hohen Anteil an größeren 

Geröllen in Blockgröße aufweisen, an. Danach folgen die Festgesteine des Grundgebirges 

aus Granit, die im oberen Meter stark zerklüftet und verwittert sind. Danach folgt schwach 

verwitterter bis unverwitterter Granit. 

Der erbohrte Grundwasserstand liegt bei ca. 165,87 m NN.  

 

Der Querschlag selbst zweigt vom Tunnel im massigen unverwitterten Granit ab, der sich, 

bedingt durch eine stärkere Verquarzung, durch eine besonders hohe Gebirgsfestigkeit 

auszeichnet.  

 

Die geologische Dokumentation des Haupttunnels weist im Anschlussbereich an den Tunnel 

ein weitständig geklüftetes kaum nachbrüchiges Gebirge aus. 

Das Gebirge war, abgesehen von einzelnen Feucht- und Nassstellen, trocken. 
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Der Tunnel wurde in diesem Bereich in Ausbruchsklasse A mit 2,50 m langen Abschlägen 

aufgefahren. Die Setzungen waren mit 2 mm bis 0 mm unerheblich. 

Da die Querstollenfirste auch im Schachtbereich noch ca. 11,50 m unter der 

Geländeoberkante liegt, kann davon ausgegangen werden, dass der Querstollen 

weitestgehend im unverwitterten Granit zu liegen kommt. 

 

 

Geologische Verhältnisse Rettungstreppenhaus „Am Blumenweg“ NA 4 mit Querschlag 

 

Das Rettungstreppenhaus 4 „Am Blumenweg“ liegt ca. 14 m östlich der Tunnelachse, so 

dass die geologischen Verhältnisse im Tunnel auf den Querschlag und auf den unteren 

Schachtbereich übertragen werden können.  

 

Das Rettungstreppenhaus liegt in den verwitterten und nachbrüchigen Fanglomeraten mit 

tonig-schluffigen (Fein)-Sandsteinen.  

 

Der Wasserzulauf war im Querschlagsbereich gering. Der Vortrieb wurde in 

Ausbruchsklasse C mit Abschlagslängen von 1,5 bis 1,0 m ohne voreilende Sicherung 

durchgeführt.  

 

Die Firstüberdeckung beträgt ca. 14 m, wobei die quartäre Überlagerung auf Basis der 

Bohrungen B IV und B III mit ca. 6 m angesetzt wird. Der max. Grundwasserstand wurde aus 

dem Pegel VI mit 160 m NN abgeleitet.  

 

 

Geologische Verhältnisse  Rettungstreppenhaus „Am Bahnhof“ NA 5 mit Querschlag 

 

Das Rettungstreppenhaus kommt ca. 35 m östlich der Tunnelachse zu liegen.  

 

Der Tunnel liegt in den Fanglomeraten des Oberrotliegenden, das von mittel- bis 

feinkörnigen Sandsteinen und tonigen Einschaltungen gebildet wird.  

 

Im Querschlagsbereich waren hohe Wasserzuläufe zu verzeichnen (ca. 0,034 l/s und 

Tunnelmeter).  

 

Der Tunnel wurde in Ausbruchsklasse C mit einer Abschlagslänge von 1,5 m aufgefahren. 

Eine vorauseilende Sicherung wurde nur untergeordnet in diesem Bereich ausgeführt.  

 

Die Firstüberdeckung beträgt ca. 11 m. Die Felslinie wurde aus den angrenzenden 

Bohrungen B3 (ca. km 1 + 565) und B II (ca. km 1 + 675) mit 157,4 m NN abgeleitet. Der 
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Grundwasserstand wurde über den naheliegenden Pegel B3 mit 154,09 m NN ermittelt, 

wobei die Grundwasserstände im geol. Längsschnitt bei ca. 158,5 m NN lagen.  

 

Grundsätzlich fällt auf, dass der Grundwasserstand zwischen Pegel B3 (km 1 + 565) und 

Pegel P IX (km 1 + 655) von 154,03 m NN auf 148 m NN abfällt.  

 

 

4.11. Entwässerung 

Die Entwässerung der Vorplätze der Treppenhäuser erfolgt über die bestehende 

Kanalisation der Stadt Gernsbach. Dabei wurde Großteils durch die Verwendung von 

versickerfähigem Betonsteinpflaster in Verbindung mit 3 bis 4 cm breiten Rasenfugen eine 

sehr hohe Versickerrate erreicht, die dazu führt, dass bei vielen Regenereignissen kein 

Abfluss in das städtische Kanalnetz entsteht. Bei Starkregenereignissen wie zum Beispiel 

Gewitterregen kann jedoch nicht sämtliches Oberflächenwasser versickern. Dieser 

verbleibende Überschuss gelangt dann in die Kanalisation. 

 

 

4.12. Straßenausstattung 

Die Vorplätze vor den Treppenhäusern erhalten eine entsprechende Beschilderung, die auf 

die Anlage aufmerksam macht (Halteverbot, nur für Betriebsfahrzeuge, etc.). 

 

4.13. Auswirkungen der Baumaßnahme auf bauliche Anlagen 

 

Durch den Sprengvortrieb im Schacht und in den Querstollen werden sich Erschütterungen 

sowohl am Tunnelbauwerk als auch an den angrenzenden Gebäuden und baulichen 

Anlagen ergeben. 

Vor Beginn der Baumaßnahme werden die sich im Einflussbereich der Baumaßnahme sich 

befindenden Gebäude und Anlagen sowie der Tunnel von einem unabhängigen vereidigten 

Sachverständigen beweisgesichert. Rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme werden für 

die baulichen Anlagen die zulässigen Grenzwerte für die Schwinggeschwindigkeiten von 

einem unabhängigen vereidigten Sachverständigen nach DIN 4150 „Erschütterungen im 

Bauwesen“ festgelegt. Unter Berücksichtigung dieser Erschütterungswerte wird das 

Sprengschema geplant und ausgeführt. Während der Vortriebsarbeiten werden die 

Erschütterungswerte kontinuierlich auf Einhaltung der Grenzwerte überwacht. Sollten sich 

die gemessenen Erschütterungswerte den zulässigen Werten annähern, kann darauf mit 

Abschlagsreduzierungen und / oder Modifizierung des Sprengschemas im Zuge des 

Vortriebs jederzeit reagiert werden. 

Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die Gebäude und baulichen Anlagen erneut 

beweisgesichert.  
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Arbeitszeiten 

 

Aufgrund der innerstädtischen Lage sind das Bundesimmissionsschutzgesetz und die 

allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm zwingend einzuhalten. 

Daher wird die Arbeitszeit auf 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr  beschränkt. 
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5. Angaben zu den Umweltauswirkungen 

5.1. Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit 

5.1.1. Bestand 

Bereiche zur Erholung sind vom Neubau der Rettungswege nicht betroffen und bestehende 

Wohnnutzungen werden lediglich randlich, unterirdisch tangiert. Eine ausführliche Darlegung 

des Bestandes erfolgt in Anlage 19.1. 

 

 

5.1.2. Umweltauswirkungen 

Baubedingt können temporäre Beeinträchtigungen durch Baulärm und 

Sprengerschütterungen nicht ausgeschlossen werden. Da dies jedoch auf die Bauzeit 

begrenzt ist, wird dies nicht als erhebliche Beeinträchtigung gewertet. 

Eine ausführliche Darlegung der Auswirkungen des Vorhabens auf den Mensch erfolgt in 

Anlage 19.1. 

 

 

5.2. Naturhaushalt 

Der Bau der Fluchttreppenhäuser führt insbesondere durch die Versiegelung von Boden 

(245 m² Vollversiegelung sowie 105 m² Teilversiegelung) und die Beseitigung von Biotop-

strukturen (19 Einzelbäume, 10 m² Zierstrauchanpflanzung, 395 m² Ruderalvegetation, 

265 m² Zierrasen, 120 m² Kleine Grünfläche) zu erheblichen Beeinträchtigungen des 

Naturhaushaltes. 

Eine ausführliche Darlegung der Auswirkungen des Vorhabens auf den Naturhaushalt erfolgt 

in Anlage 19.1. 

 

 

5.3. Landschaftsbild 

Der Verlust von insgesamt 19 Einzelbäumen und das Einbringen von neuen Gebäuden stellt 

eine erhebliche Beeinträchtigung für das Landschafts-/Stadtbild dar. 

Eine ausführliche Darlegung der Auswirkungen des Vorhabens auf den Naturhaushalt erfolgt 

in Anlage 19.1. 

 

 

5.4. Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

An den Standorten der Fluchttreppenhäuser sind keine Kulturgüter und sonstigen Sachgüter 

bekannt. 
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5.5. Artenschutz 

Im Bereich der Fluchttreppenhäuser ist vor allem mit dem Vorkommen von kulturfolgenden 

Vogelarten, insbesondere von Zweig- und Nischenbrütern, zu rechnen. 

Zur Vermeidung der Verletzung und Tötung von (Jung-) Tieren erfolgt das Fällen der Bäume 

und der Abbruch des Schuppens außerhalb der Vogelbrutzeit bzw. im Winterhalbjahr (von 

Anfang Oktober bis Ende Februar). 

Eine ausführliche Darlegung der Auswirkungen des Vorhabens auf artenschutzrechtliche 

Belange erfolgt in Anlage 19.1. 

 

 

5.6. Natura 2000-Gebiete 

entfällt 

 

 

5.7. Weitere Schutzgebiete 

Weitere Schutzgebiete sind nicht betroffen (s. a. ausführliche Darlegung in Anlage 19.1). 

 

6. Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich 
erheblicher Umweltauswirkungen an den Fachgesetzen 

s. Pkt. 6.4 

 

 

6.1. Lärmschutzmaßnahmen 

Entfällt. 

 

 

6.2. Sonstige Immissionsschutzmaßnahmen 

Entfällt. 

 

 

6.3. Maßnahmen in Wassergewinnungsgebieten 

Entfällt. 
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6.4. Landschaftspflegerische Maßnahmen 

Zur Vermeidung/ Minimierung der Eingriffserheblichkeit der Gesamtbaumaßnahme ist bereits 

berücksichtigt worden, dass die Flächeninanspruchnahme auf das verkehrstechnisch erfor-

derliche Mindestmaß reduziert wurde, die Einrichtung von Baustellenflächen auf bereits 

befestigten Flächen oder auf ökologisch geringwertige Flächen mit schneller Wiederherstell-

barkeit (Zierrasen und Zierstrauchanpflanzung) festgelegt wurden, nach Abschluss der Bau-

maßnahme die Baustelleneinrichtungsflächen vollständig rekultiviert werden, anstelle von 

Betonpflaster in Teilbereichen wasserdurchlässiges Ökopflaster mit Rasenfugen eingesetzt 

wird, die Berücksichtigung des Heftes 10 "Erhaltung fruchtbaren und kulturfähigen Bodens 

bei Flächeninanspruchnahmen" (UM BADEN-WÜRTTEMBERG 1991) sowie Schutz der 

Vogelbruten durch Gehölzrodungen außerhalb der Brutzeit, d. h. im Zeitraum von Oktober 

bis einschließlich Februar eingehalten wird. 

 

Da trotz der oben genannten Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen erhebliche Beein-

trächtigungen bewirkt werden, wurden Gestaltungsmaßnahmen sowie eine Ausgleichs- / 

eine Schutz- sowie eine Ersatzmaßnahme ausgearbeitet: 

 

A1 Entsiegelung der nicht mehr benötigten befestigten Flächen  

E1 Pflanzung von Einzelbäumen an 3 Standorten im Stadtgebiet 

G1 Pflanzung von Einzelbäumen sowie eines Gebüschs mit heimischen Straucharten 

G2 Anpflanzung von bodendeckenden Gehölzen/Stauden/Ansaat Wiese 

G3 Pflanzung von Sträuchern und Kletterpflanzen 

S1 Schutz der Vegetationsstrukturen während der Bautätigkeit nach DIN 18920 

 

Eine ausführliche Darlegung der landschaftspflegerischen Maßnahmen erfolgt in Anlage 9.2. 

 

 

 

6.5. Maßnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete 

Durch die Anlage von Grünflächen sowie einer Eingrünung der Gebäude mit Kletterpflanzen 

und Einzelbäumen erfolgt eine harmonische Einbindung der Fluchttreppenhäuser in das 

Landschafts-/ Stadtbild. 
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7. Kosten 

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf: 

 

RTH „Obertsroter Landstraße“  0,853 Mio€ 

RTH „Am Kurpark“    1,907 Mio€ 

RTH „Am Blumenweg“   1,056 Mio€ 

RTH „Am Bahnhof“    1,977 Mio€ 

Summe     5,793 Mio€ 

 

 

8. Verfahren 

Zur Erlangung des Baurechts wird mit den vorliegenden Unterlagen ein 

Planfeststellungsverfahren nach § 17 ff Bundesfernstraßengesetz (FStrG) und § 72 ff 

Landesverwaltungsverfahrensgesetz eingeleitet. 

 

 

9. Durchführung der Baumaßnahme 

Aufgrund des Arbeitsumfangs und der örtlichen Gegebenheiten ergeben sich folgende 

Gesamtbauzeiten. 

 

Notausgang 1 (Rettungstreppenhaus „Obertsroter Landstraße“) Bauzeit 10 Monate 

 

Notausgang 2 (Rettungstreppenhaus „Am Kurpark“)  Bauzeit 12,5 Monate 

 

Notausgang 4 (Rettungstreppenhaus „Am Blumenweg“)  Bauzeit 11,5 Monate 

 

Notausgang 5 (Rettungstreppenhaus „Am Bahnhof“)  Bauzeit 12 Monate 

 
Die Fluchttreppenhäuser werden weitestgehend gleichzeitig hergestellt, wobei der 
Gesamtablauf so gesteuert wird, dass die Vortriebsgeräte kontinuierlich eingesetzt werden 
können. Damit ergibt sich eine Gesamtbauzeit von ca. 1,5 Jahren für die Herstellung der 
Notausgänge. 


